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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 691/2010 DER KOMMISSION 

vom 29. Juli 2010 

zur Festlegung eines Leistungssystems für Flugsicherungsdienste und Netzfunktionen und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2096/2005 zur Festlegung gemeinsamer Anforderungen 

bezüglich der Erbringung von Flugsicherungsdiensten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 549/2004 des Europäi­
schen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 zur Fest­
legung des Rahmens für die Schaffung eines einheitlichen euro­
päischen Luftraums („Rahmenverordnung“) ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 11, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 549/2004 schreibt vor, dass ein 
Leistungssystem für Flugsicherungsdienste und Netzfunk­
tionen mittels Durchführungsvorschriften einzurichten 
ist. 

(2) Das Leistungssystem sollte zur nachhaltigen Entwicklung 
des Luftverkehrssystems beitragen, indem es die Gesamt­
effizienz der Flugsicherungsdienste in den für die Leis­
tung wesentlichen Bereichen Sicherheit, Umwelt, Kapazi­
tät und Kosteneffizienz verbessert in Kohärenz zu den im 
Leistungsrahmen des ATM-Masterplans angegebenen Be­
reichen und unter Berücksichtigung der als vorrangig 
einzustufenden Sicherheitsziele. 

(3) Das Leistungssystem sollte Indikatoren und verbindliche 
Ziele für wesentliche Leistungsbereiche umfassen, bei de­
nen die erforderlichen Sicherheitsniveaus vollständig er­
reicht und aufrechterhalten werden und gleichzeitig Leis­
tungsziele in anderen wesentlichen Leistungsbereichen 
festgelegt werden können. 

(4) Das Leistungssystem sollte im langfristigen Hinblick auf 
die hochrangigen gesellschaftlichen Ziele eingerichtet und 
betrieben werden. 

(5) Das Leistungssystem sollte Flugsicherungsdienste anhand 
eines „von Flugsteig zu Flugsteig“ reichenden Konzepts 
im Hinblick auf die Verbesserung der Gesamtleistung 
des Netzes erfassen. 

(6) Den Abhängigkeiten zwischen der nationalen Ebene und 
der Ebene funktionaler Luftraumblöcke einerseits und der 
Netzebene andererseits sowie zwischen den Leistungszie­
len unter Berücksichtigung der als vorrangig einzustufen­
den Sicherheitsziele sollte bei der Ausarbeitung und 
Überwachung des Leistungssystems ordnungsgemäß 
Rechnung getragen werden. 

(7) Die Leistungspläne sollten das Engagement der Mitglied­
staaten widerspiegeln, während des Bezugszeitraums die 
Ziele des einheitlichen europäischen Luftraums und ein 
Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen aller Luftraum­
nutzer einerseits und der Erbringung der Dienste von 
Flugsicherungsorganisationen andererseits zu erreichen. 

(8) Nationalen Aufsichtsbehörden kommt eine Schlüsselrolle 
bei der Umsetzung des Leistungssystems zu. Die Mitglied­
staaten sollten daher sicherstellen, dass sie in der Lage 
sind, diese zusätzlichen Verantwortlichkeiten wirksam 
wahrzunehmen. 

(9) Die Leistungspläne sollten die Maßnahmen, etwa Anreiz­
regelungen, beschreiben, die eine Steuerung des Verhal­
tens der Beteiligten in Richtung auf eine Leistungssteige­
rung auf nationaler Ebene, der Ebene funktionaler Luft­
raumblöcke und europäischer Ebene bezwecken. 

(10) Falls Umstände auftreten, die zum Zeitpunkt der An­
nahme der Leistungspläne unvorhersehbar waren und 
nicht bewältigt werden können als auch der Kontrolle 
der Mitgliedstaaten und der den Leistungszielen unterlie­
genden Stellen entzogen sind, sollte die Festlegung geeig­
neter Warnverfahren die Durchführung angemessener 
Maßnahmen ermöglichen, die der Aufrechterhaltung der 
Sicherheitsanforderungen ebenso wie der Kontinuität der 
Diensterbringung dienen. 

(11) Effektive Konsultationen der beteiligten Kreise sollten auf 
nationaler Ebene und/oder der Ebene funktionaler Luft­
raumblöcke sowie auf der Ebene der Europäischen Union 
erfolgen.
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(12) Die zivil-militärische Zusammenarbeit und Koordinierung 
ist, bei gebotener Berücksichtigung der effektiven Erfül­
lung des militärischen Auftrags, von allergrößter Bedeu­
tung für die Erreichung der Leistungsziele. 

(13) Das Leistungssystem sollte die Bestimmungen von 
Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 549/2004, die 
dem Schutz vitaler sicherheits- oder verteidigungspoliti­
scher Interessen dienen, unberührt lassen. 

(14) Wesentliche Leistungsindikatoren sollten aufgrund ihrer 
Spezifik und Messbarkeit ausgewählt werden und die Zu­
ordnung von Verantwortlichkeiten für die Erreichung der 
Leistungsziele erlauben. Die zugehörigen Ziele sollten er­
reichbar, realistisch und zeitnah sein und eine wirksame 
Steuerung der nachhaltigen Leistung von Flugsicherungs­
diensten bezwecken. 

(15) Die Umsetzung verbindlicher Leistungsziele mit Unter­
stützung durch Anreize, die finanzieller Art sein können, 
erfordert eine angemessene Verknüpfung mit der Verord­
nung (EG) Nr. 1794/2006 der Kommission vom 
6. Dezember 2006 zur Einführung einer gemeinsamen 
Gebührenregelung für Flugsicherungsdienste ( 1 ). 

(16) Die Festlegung und Umsetzung wesentlicher Leistungs­
indikatoren und Leistungsziele erfordert eine angemes­
sene Kohärenz mit den Sicherheitszielen und -standards, 
die in der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäi­
schen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 2008 
zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivil­
luftfahrt und zur Errichtung einer Europäischen Agentur 
für Flugsicherheit, zur Aufhebung der Richtlinie 
91/670/EWG des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 
1592/2002 und der Richtlinie 2004/36/EG ( 2 ) sowie in 
deren Durchführungsvorschriften und von der Europäi­
schen Union ergriffenen Maßnahmen zur Erreichung und 
Aufrechterhaltung dieser Ziele festgelegt wurden. 

(17) Es sollte ein wirksames Verfahren der Leistungsüber­
wachung für die Bezugszeiträume eingerichtet werden, 
um zu gewährleisten, dass die Leistungsentwicklung die 
Erreichung der Ziele und gegebenenfalls das Ergreifen 
geeigneter Maßnahmen erlaubt. 

(18) Bei der Annahme EU-weiter Leistungsziele für den ersten 
Bezugszeitraum sollte die Kommission der tatsächlichen 
Finanzsituation der Flugsicherungsorganisationen ange­
messen Rechnung tragen, die sich insbesondere aus — 
besonders seit 2009 — bereits ergriffenen Kostendämp­
fungsmaßnahmen ergibt, ebenso möglichen Über- oder 
Unterdeckungen von Streckengebühren, die aus den Vor­
jahren zu übertragen sind. Auch die bereits durch beste­
hende funktionale Luftraumblöcke erzielten Fortschritte 
sollten in gebotener Weise berücksichtigt werden. 

(19) Gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
549/2004 sollte diese Verordnung durch entsprechende 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 551/2004 des Euro­

päischen Parlaments und des Rates ( 3 ) für die in ihrem 
Artikel 6 genannten Funktionen des Flugverkehrsmana­
gementnetzes gelten. 

(20) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent­
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
einheitlichen europäischen Luftraum — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich 

(1) In dieser Verordnung werden die notwendigen Maßnah­
men zur Verbesserung der Gesamtleistung von Flugsicherungs­
diensten und Netzfunktionen für den allgemeinen Luftverkehr 
innerhalb der ICAO-Regionen EUR und AFI, in denen Mitglied­
staaten für die Erbringung von Flugsicherungsdiensten verant­
wortlich sind, im Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen 
aller Luftraumnutzer festgelegt. 

(2) Im Hinblick auf die Zwecke der Zielfestlegung gilt diese 
Verordnung für die Flugsicherungsdienste, die von Flugsiche­
rungsorganisationen, die gemäß Artikel 8 der Verordnung 
(EG) Nr. 550/2004 des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes ( 4 ) benannt wurden, und von Dienstleistern für Wetter­
dienste, falls sie gemäß Artikel 9 Absatz 1 der genannten Ver­
ordnung benannt wurden, erbracht werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten können beschließen, diese Verord­
nung nicht auf Nahbereich-Flugsicherungsdienste an Flughäfen 
mit weniger als 50 000 gewerblichen Flugbewegungen im Jahr 
anzuwenden. Sie unterrichten die Kommission hiervon. Erreicht 
keiner der Flughäfen in einem Mitgliedstaat die Schwelle von 
50 000 gewerblichen Flugbewegungen im Jahr, gelten Leistungs­
ziele mindestens für den Flughafen mit den meisten gewerb­
lichen Flugbewegungen. 

(4) Ist ein Mitgliedstaat der Auffassung, dass einige oder alle 
seiner Nahbereich-Flugsicherungsdienste Marktbedingungen un­
terliegen, bewertet er gemäß den Verfahren von Artikel 1 Ab­
satz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1794/2006 und mit Unterstüt­
zung durch die nationale Aufsichtsbehörde spätestens 12 Mo­
nate vor Beginn eines jeden Bezugszeitraums, ob die in Anhang 
I der genannten Verordnung aufgeführten Bedingungen erfüllt 
sind. Stellt der Mitgliedstaat fest, dass diese Bedingungen erfüllt 
sind, kann er beschließen, ungeachtet der Zahl der bedienten 
gewerblichen Flugbewegungen keine festgestellten Kosten nach 
der genannten Verordnung festzulegen und keine verbindlichen 
Zielwerte für die Kosteneffizienz dieser Dienste vorzugeben. 

(5) Gemäß Artikel 11 Absatz 6 Buchstabe c Ziffer ii der 
Verordnung (EG) Nr. 549/2004 und Artikel 15 Absatz 2 Buch­
staben a und b der Verordnung (EG) Nr. 550/2004 und unbe­
schadet Artikel 4 Absatz 2 dieser Verordnung gilt die Zielfest­
legung bezüglich der Kosteneffizienz für alle festgestellten Kos­
ten, die den Luftraumnutzern berechnet werden können.
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(6) Die Mitgliedstaaten können diese Verordnung auch an­
wenden 

a) in einem Luftraum in ihrem Zuständigkeitsbereich innerhalb 
anderer ICAO-Regionen, sofern sie die Kommission und die 
anderen Mitgliedstaaten davon unterrichten, unbeschadet der 
Rechte und Pflichten von Mitgliedstaaten nach dem Abkom­
men über die internationale Zivilluftfahrt von Chicago von 
1944 (Abkommen von Chicago); 

b) auf Flugsicherungsorganisationen, die die Genehmigung zur 
Erbringung von Flugsicherungsdiensten ohne Zertifizierung 
gemäß Artikel 7 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 
550/2004 erhalten haben. 

(7) Ungeachtet der Datenschutzbestimmungen der Richtlinie 
2003/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) und 
deren Durchführungsverordnungen (EG) Nr. 1321/2007 ( 2 ) und 
(EG) Nr. 1330/2007 ( 3 ) der Kommission gelten die Anforderun­
gen bezüglich der Bereitstellung von Daten nach Kapitel V für 
nationale Behörden, Flugsicherungsorganisationen, Flughafen­
betreiber, Flughafenkoordinatoren und Luftfahrtunternehmen 
gemäß den in Anhang IV festgelegten Bedingungen. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für diese Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen des Ar­
tikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 549/2004. 

Darüber hinaus bezeichnet der Ausdruck 

a) „Flughafenbetreiber“ das „Leitungsorgan des Flughafens“ ge­
mäß der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 des Rates vom 
18. Januar 1993 über gemeinsame Regeln für die Zuwei­
sung von Zeitnischen auf Flughäfen in der Gemeinschaft ( 4 ); 

b) „Daten“ qualitative, quantitative und sonstige einschlägige 
Informationen zur Leistung der Flugsicherung, die zum 
Zweck der Umsetzung des Leistungssystems erhoben und 
von oder im Auftrag der Kommission systematisch verarbei­
tet werden; 

c) „Leistungsindikatoren“ Indikatoren, die für die Zwecke der 
Beobachtung, des Vergleichs und der Überprüfung der Leis­
tung herangezogen werden; 

d) „wesentliche Leistungsindikatoren“ die Leistungsindikatoren, 
die für die Zwecke der Festlegung von Leistungszielen he­
rangezogen werden; 

e) „gewerbliche Flugbewegungen“ die Summe der Starts und 
Landungen zur gewerbsmäßigen Beförderung von Fluggäs­
ten, Fracht oder Post, berechnet als Durchschnitt der drei 

Jahre vor Annahme des Leistungsplans, ungeachtet der 
höchstzulässigen Startmasse und Zahl der Fluggastsitze des 
eingesetzten Fluggeräts; 

f) „verbindliches Ziel“ ein Leistungsziel, das von Mitgliedstaa­
ten als Teil des Leistungsplans eines nationalen oder funk­
tionalen Luftraumblocks angenommen wurde und einer An­
reizregelung unterliegt, die Belohnungen, negative Anreize 
und/oder Pläne für die Mängelbehebung vorsieht; 

g) „Luftfahrtunternehmen“ ein Lufttransportunternehmen mit 
einer gültigen Betriebsgenehmigung, die ein Mitgliedstaat 
gemäß dem Recht der Europäischen Union erteilt hat; 

h) „Vertreter der Luftraumnutzer“ eine juristische Person oder 
Organisation, die die Interessen einer oder mehrerer Kate­
gorien von Nutzern von Flugsicherungsdiensten vertritt; 

i) „festgestellte Kosten“ die Kosten nach Artikel 15 Absatz 2 
Buchstaben a und b der Verordnung (EG) Nr. 550/2004; 

j) „nationale Behörden“ die Regulierungsbehörden auf nationa­
ler Ebene oder auf der Ebene funktionaler Luftraumblöcke, 
deren Kosten Luftraumnutzern angelastet werden können, 
wenn sie im Zusammenhang mit der Erbringung von Flug­
sicherungsdiensten in Anwendung von Artikel 5 Absatz 2 
der Verordnung (EG) Nr. 1794/2006 entstehen; 

k) „Kultur des gerechten Umgangs (‚Just Culture‘)“ eine Kultur, 
bei der operative Mitarbeiter oder andere nicht für ihre 
Handlungen, Unterlassungen oder Entscheidungen, die ihrer 
Erfahrung und Ausbildung entsprechen, bestraft werden, 
aber grobe Fahrlässigkeit, vorsätzliche Verstöße und destruk­
tives Handeln nicht toleriert werden; 

l) „Flughafenkoordinator“ die auf koordinierten Flughäfen in 
Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 eingerichtete 
Funktion; 

m) „Leistungsüberwachung“ den kontinuierlichen Prozess der 
Erhebung und Analyse von Daten, um die tatsächliche Leis­
tung eines Systems im Vergleich zu vorgegebenen Zielen zu 
messen. 

Artikel 3 

Leistungsüberprüfungsgremium 

(1) Sofern die Kommission beschließt, ein Leistungsüberprü­
fungsgremium zu benennen, das sie bei der Umsetzung des 
Leistungssystems unterstützt, erfolgt die Benennung für einen 
festen, den Bezugszeiträumen entsprechenden Zeitraum. 

(2) Das Leistungsüberprüfungsgremium muss über die ange­
messene Kompetenz und Unparteilichkeit zur unabhängigen 
Durchführung der ihr von der Kommission übertragenen Auf­
gaben verfügen, insbesondere in den jeweiligen wesentlichen 
Leistungsbereichen.
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(3) Das Leistungsüberprüfungsgremium unterstützt die Kom­
mission bei der Umsetzung des Leistungssystems, insbesondere 
bei folgenden Aufgaben: 

a) Erhebung, Prüfung, Validierung und Verbreitung leistungs­
bezogener Daten, 

b) Festlegung neuer wesentlicher Leistungsbereiche oder Anpas­
sung wesentlicher Leistungsbereiche in Übereinstimmung mit 
den im Leistungsrahmen des Masterplans für das Flugver­
kehrsmanagement ermittelten Bereichen gemäß Artikel 8 Ab­
satz 1 und den zugehörigen wesentlichen Leistungsindikato­
ren, 

c) für den zweiten und nachfolgende Bezugszeiträume die Fest­
legung angemessener wesentlicher Leistungsindikatoren, da­
mit in allen wesentlichen Leistungsbereichen die Leistung der 
Netzfunktionen und der Flugsicherungsdienste sowohl bei 
Strecken- als auch Nahbereichsdiensten abgedeckt werden, 

d) Festlegung oder Überprüfung von Leistungszielen für die ge­
samte Europäische Union, 

e) Festlegung der Schwellenwerte für die Auslösung der Warn­
verfahren nach Artikel 9 Absatz 3, 

f) Bewertung der Kohärenz verabschiedeter Leistungspläne, ein­
schließlich der Leistungsziele, mit den für die gesamte Euro­
päische Union geltenden Zielen, 

g) gegebenenfalls Bewertung der Kohärenz von Warnschwellen, 
die in Anwendung von Artikel 18 Absatz 3 angenommen 
wurden, mit den für die gesamte Europäische Union gelten­
den Warnschwellen nach Artikel 9 Absatz 3, 

h) gegebenenfalls Bewertung der geänderten Leistungsziele oder 
der vom betreffenden Mitgliedstaat ergriffenen Korrektur­
maßnahmen, 

i) Beobachtung, Vergleich und Überprüfung der Leistung von 
Flugsicherungsdiensten auf der Ebene nationaler oder funk­
tionaler Luftraumblöcke und auf Ebene der Europäischen 
Union, 

j) Beobachtung, Vergleich und Überprüfung der Leistung der 
Netzfunktionen, 

k) laufende Beobachtung der Gesamtleistung des ATM-Netzes, 
einschließlich Ausarbeitung jährlicher Berichte an den Aus­
schuss für den einheitlichen Luftraum, 

l) Bewertung der Erreichung der Leistungsziele am Ende eines 
jeden Bezugszeitraums im Hinblick auf die Vorbereitung für 
den Folgezeitraum. 

(4) Auf Antrag der Kommission legt das Leistungsüberprü­
fungsgremium ad hoc Informationen oder Berichte zu leistungs­
bezogenen Fragen vor. 

(5) Das Leistungsüberprüfungsgremium kann der Kommis­
sion Berichte und Empfehlungen zur Verbesserung des Systems 
vorlegen. 

(6) Hinsichtlich der Beziehungen mit nationalen Aufsichts­
behörden gilt: 

a) Zur Ausübung seiner Funktion der fortlaufenden Beobach­
tung der Gesamtleistung des ATM-Netzes holt das Leistungs­
überprüfungsgremium die erforderlichen Informationen be­
züglich der Leistungspläne für die nationalen oder funktio­
nalen Luftraumblöcke von den nationalen Aufsichtsbehörden 
ein. 

b) Das Leistungsüberprüfungsgremium unterstützt die nationa­
len Aufsichtsbehörden auf Antrag durch unabhängige Stel­
lungnahmen zu Leistungsfragen bezüglich nationaler oder 
funktionaler Luftraumblöcke, z. B. faktische Vergleiche zwi­
schen Flugsicherungsorganisationen, die in ähnlichen Umfel­
dern tätig sind (Leistungsvergleiche), Analysen von Leistungs­
veränderungen in den letzten fünf Jahren oder Analysen von 
Zukunftsprojektionen. 

c) Nationale Aufsichtsbehörden können die Unterstützung des 
Leistungsüberprüfungsgremiums bei der Definition der Richt­
wertbereiche für die Zielfestlegung in nationalen oder funk­
tionalen Luftraumblöcken unter Berücksichtigung der euro­
päischen Perspektive beantragen. Diese Werte werden natio­
nalen Aufsichtsbehörden, Flugsicherungsorganisationen, Flug­
hafenbetreibern und Luftraumnutzern bereitgestellt. 

(7) Das Leistungsüberprüfungsgremium arbeitet bei den in 
Absatz 3 genannten Aufgaben gegebenenfalls mit der Europäi­
schen Agentur für Flugsicherheit zusammen, falls diese Auf­
gaben mit der Sicherheit im Zusammenhang stehen, um Kohä­
renz mit den Zielen und Standards zu gewährleisten, die gemäß 
der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 festgelegt und umgesetzt 
werden. 

(8) Um seine Funktion der fortlaufenden Beobachtung der 
Gesamtleistung des Flugverkehrsmanagementnetzes auszuüben, 
entwickelt das Leistungsüberprüfungsgremium geeignete Ar­
beitsbeziehungen mit den Flugsicherungsorganisationen, Flugha­
fenbetreibern, Flughafenkoordinatoren und Luftfahrtunterneh­
men. 

Artikel 4 

Nationale Aufsichtsbehörden 

(1) Die nationalen Aufsichtsbehörden sind für Ausarbeitung 
der Leistungspläne, die Leistungsaufsicht und die Überwachung 
der Leistungspläne und -ziele auf Ebene der nationalen oder 
funktionalen Luftraumblöcke zuständig. Bei der Wahrnehmung 
dieser Aufgaben handeln sie unparteiisch, unabhängig und 
transparent. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die nationalen Auf­
sichtsbehörden in allen wesentlichen Leistungsbereichen über 
die erforderlichen Mittel und Fähigkeiten verfügen oder Zugang 
zu diesen haben, um die in dieser Verordnung vorgesehenen 
Aufgaben wahrzunehmen, einschließlich der Untersuchungs­
befugnisse zur Wahrnehmung der in Artikel 19 genannten Auf­
gaben. 

(3) Verfügt ein Mitgliedstaat über mehr als eine nationale 
Aufsichtsbehörde, teilt er der Kommission mit, welche nationale 
Aufsichtsbehörde für die nationale Koordinierung und die Be­
ziehungen mit der Kommission zur Durchführung dieser Ver­
ordnung zuständig ist.
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Artikel 5 

Funktionale Luftraumblöcke 

(1) Die Mitgliedstaaten fördern eine enge Zusammenarbeit 
zwischen ihren nationalen Aufsichtsbehörden im Hinblick auf 
die Erstellung eines Leistungsplans auf der Ebene funktionaler 
Luftraumblöcke. 

(2) Entscheiden sich Mitgliedstaaten für die Annahme eines 
Leistungsplans auf Ebene funktionaler Luftraumblöcke, 

a) stellen sie sicher, dass der Leistungsplan dem Muster des 
Anhangs II entspricht; 

b) teilen sie der Kommission mit, welche nationale Aufsichts­
behörde oder welche Stelle für die Koordinierung innerhalb 
des funktionalen Luftraumblocks und für die Beziehungen 
zur Kommission bezüglich der Umsetzung des Leistungs­
plans zuständig ist; 

c) treffen sie geeignete Vorkehrungen um sicherzustellen, dass 

i) nur ein einziges Ziel für jeden wesentlichen Leistungs­
indikator festgelegt wird; 

ii) die in Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung 
(EG) Nr. 594/2004 genannten Maßnahmen festgelegt 
und im Bezugszeitraum angewendet werden, falls Ziele 
verfehlt werden. Zu diesem Zweck sind die Jahreswerte 
im Leistungsplan zu verwenden; 

iii) die Folgen des Erreichens oder Verfehlens der Ziele inner­
halb des funktionalen Luftraumblocks angemessen zuge­
ordnet werden; 

d) sind sie gemeinsam für die Erreichung der für den funktio­
nalen Luftraumblock festgelegten Leistungsziele verantwort­
lich; 

e) fassen sie in den Fällen, in denen keine gemeinsame Gebüh­
renzone im Sinne von Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 
1794/2006 eingerichtet wurde, die nationalen Kosteneffi­
zienzziele zusammen und stellen zur Information eine zu­
sammengefasste Zahlenangabe bereit, die die Kosteneffizienz­
bemühungen auf Ebene funktionaler Luftraumblöcke belegt. 

(3) Nehmen die Mitgliedstaaten eines funktionalen Luftraum­
blocks keinen Leistungsplan mit Zielen auf Ebene des funktio­
nalen Luftraumblocks an, übermitteln sie der Kommission zur 
Information aggregierte Leistungsziele, die die Kohärenz auf 
Ebene des funktionalen Luftraumblocks mit den für die gesamte 
Europäische Union geltenden Leistungszielen darlegen. 

Artikel 6 

Koordinierung mit der Europäischen Agentur für 
Flugsicherheit (EASA) 

In Anwendung von Artikel 13a der Verordnung (EG) Nr. 
549/2004 und in Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 

216/2008 koordiniert die Kommission gegebenenfalls mit der 
EASA 

a) die Sicherheitsaspekte des Leistungssystems, einschließlich 
der Aufstellung, Überprüfung und Umsetzung wesentlicher 
sicherheitsbezogener Leistungsindikatoren und für die ge­
samte Europäische Union geltender sicherheitsbezogener 
Leistungsziele sowie der Vorlage von Vorschlägen für geeig­
nete Aktionen und Maßnahmen nach Auslösung eines Warn­
verfahrens. 

b) die Kohärenz der wesentlichen sicherheitsbezogenen Leis­
tungsindikatoren und Ziele mit der Umsetzung des von der 
Europäischen Union möglicherweise verabschiedeten euro­
päischen Flugsicherheitsprogramms. 

Artikel 7 

Dauer der Bezugszeiträume 

(1) Der erste Bezugszeitraum des Leistungssystems deckt die 
Kalenderjahre 2012 bis einschließlich 2014 ab. Die folgenden 
Bezugszeiträume haben eine Dauer von fünf Kalenderjahren, 
sofern nicht durch eine Änderung dieser Verordnung anders 
entschieden wird. 

(2) Dieselben Bezugszeiträume gelten für in der gesamten 
Europäischen Union geltende Leistungsziele und die Leistungs­
pläne und Ziele für nationale oder funktionale Luftraumblöcke. 

Artikel 8 

Wesentliche Leistungsbereiche und Leistungsindikatoren 

(1) Für die Zwecke der Zielfestlegung wird die mögliche Hin­
zufügung und Anpassung anderer wesentlicher Leistungsberei­
che nach Artikel 11 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EG) 
Nr. 549/2004 von der Kommission gemäß dem Verfahren von 
Artikel 5 Absatz 3 der genannten Verordnung beschlossen. 

(2) Für die Zwecke der Zielfestlegung wird jedem wesentli­
chen Leistungsbereich ein oder eine begrenzte Zahl wesentlicher 
Leistungsindikatoren zugeordnet. Die Leistung von Flugsiche­
rungsdiensten wird anhand verbindlicher Ziele für jeden wesent­
lichen Leistungsindikator bewertet. 

(3) Die wesentlichen Leistungsindikatoren zur Festlegung in 
der gesamten Europäischen Union geltender Ziele, ausgewählt 
für wesentliche Leistungsbereiche, sind in Anhang I Abschnitt 1 
angegeben. 

(4) Die wesentlichen Leistungsindikatoren zur Festlegung der 
Leistungsziele für die nationalen oder funktionalen Luftraumblö­
cke sind in Anhang I Abschnitt 2 angegeben. 

(5) Die wesentlichen Leistungsindikatoren werden während 
eines Bezugszeitraums nicht geändert. Änderungen sind durch 
Änderungen dieser Verordnung spätestens sechs Monate vor 
Annahme neuer in der gesamten Europäischen Union geltender 
Leistungsziele zu verabschieden.
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(6) Zusätzlich zu den in diesem Artikel genannten wesentli­
chen Leistungsbereichen und wesentlichen Leistungsindikatoren 
können die Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene oder auf der 
Ebene funktionaler Luftraumblöcke entscheiden, zusätzliche 
Leistungsindikatoren und zugehörige Ziele über die in Anhang 
I Abschnitt 2 genannten hinaus für die eigene Leistungsüber­
wachung und/oder als Teil ihrer Leistungspläne festzulegen und 
zu verwenden. Diese zusätzlichen Indikatoren und Ziele müssen 
die Erreichung der für die gesamte Europäische Union geltenden 
Ziele und der sich daraus ergebenden Ziele auf nationaler Ebene 
oder auf der Ebene funktionaler Luftraumblöcke unterstützen. 
Sie können beispielsweise die zivil-militärische oder meteorolo­
gische Dimension des Leistungsplans einbeziehen und beschrei­
ben. Die zusätzlichen Indikatoren und Ziele können von geeig­
neten Anreizsystemen, die auf nationaler Ebene oder auf der 
Ebene funktionaler Luftraumblöcke beschlossen wurden, flan­
kiert werden. 

KAPITEL II 

AUFSTELLUNG VON LEISTUNGSPLÄNEN 

Artikel 9 

Für die gesamte Europäische Union geltende Leistungsziele 

(1) Die Kommission verabschiedet für die gesamte Europäi­
sche Union geltende Leistungsziele gemäß dem Verfahren von 
Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 549/2004, wobei 
sie relevanten Beiträgen nationaler Aufsichtsbehörden Rechnung 
trägt und zuvor die in Artikel 10 der genannten Verordnung 
aufgeführten Beteiligten sowie gegebenenfalls andere relevante 
Organisationen und die Europäische Agentur für Flugsicherheit 
hinsichtlich der Sicherheitsaspekte der Leistung konsultiert. 

(2) Für die gesamte Europäische Union geltende Leistungs­
ziele werden von der Europäischen Kommission spätestens fünf­
zehn Monate vor Beginn des Bezugszeitraums vorgeschlagen 
und spätestens zwölf Monate vor Beginn des Bezugszeitraums 
verabschiedet. 

(3) Zusammen mit der Verabschiedung für die gesamte Eu­
ropäische Union geltender Leistungsziele legt die Kommission 
für jeden wesentlichen Leistungsindikator Warnschwellen fest, 
bei deren Überschreiten die in Artikel 18 genannten Warnver­
fahren ausgelöst werden können. Warnschwellen für den we­
sentlichen Leistungsindikator Kosteneffizienz decken sowohl die 
Verkehrs- als auch die Kostenentwicklung ab. 

(4) Die Kommission belegt jedes für die gesamte Europäische 
Union geltende Leistungsziel mit einer Beschreibung der Annah­
men und Gründe für die Festlegung dieser Ziele, etwa durch die 
Verwendung von Beiträgen nationaler Aufsichtsbehörden und 
anderer faktischer Daten, Verkehrsprognosen und gegebenenfalls 
des erwarteten Niveaus effizienter festgestellter Kosten für die 
Europäische Union. 

Artikel 10 

Ausarbeitung von Leistungsplänen 

(1) Die nationalen Aufsichtsbehörden stellen entweder auf 
nationaler Ebene oder auf der Ebene funktionaler Luftraumblö­
cke Leistungspläne mit Zielen auf, die mit den für die gesamte 
Europäische Union geltenden Leistungszielen und den Bewer­
tungskriterien von Anhang III vereinbar sind. Es darf nur einen 
Leistungsplan je Mitgliedstaat oder, falls sich die betreffenden 

Mitgliedstaaten dafür entscheiden, in Anwendung von Artikel 5 
Absätze 1 und 2 einen Leistungsplan auf Ebene funktionaler 
Luftraumblöcke auszuarbeiten, je funktionalem Luftraumblock 
geben. 

(2) Zur Unterstützung der Ausarbeitung von Leistungszielen 
stellen die nationalen Aufsichtsbehörden sicher, dass 

a) die Flugsicherungsorganisationen die einschlägigen Elemente 
ihrer Geschäftspläne, die im Hinblick auf Kohärenz mit den 
für die gesamte Europäische Union geltenden Leistungszielen 
erstellt wurden, mitteilen; 

b) die Beteiligten gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 
549/2004 zum Leistungsplan und den Zielen konsultiert 
werden. Angemessene Informationen sind den Beteiligten 
mindestens drei Wochen vor der Konsultationssitzung zu 
übermitteln. 

(3) Der Leistungsplan enthält insbesondere Folgendes: 

a) Prognose des in jedem Jahr des Bezugszeitraums zu bedie­
nenden Verkehrs, ausgedrückt in Diensteinheiten, mit Be­
gründung der verwendeten Zahlen; 

b) die festgestellten Kosten zur Festlegung der Kosten der Flug­
sicherungsdienste, die von Mitgliedstaaten gemäß Artikel 15 
Absatz 2 Buchstaben a und b der Verordnung (EG) Nr. 
550/2004 festgesetzt werden; 

c) eine Beschreibung der erforderlichen Investitionen zur Errei­
chung der Leistungsziele mit einer Darlegung ihrer Relevanz 
in Bezug auf den europäischen ATM-Masterplan und ihrer 
Kohärenz mit den darin beschriebenen wichtigsten Bereichen 
und Zielrichtungen für Fortschritte und Veränderungen; 

d) Leistungsziele in jedem einschlägigen wesentlichen Leistungs­
bereich, unter Bezugnahme auf jeden wesentlichen Leistungs­
indikator, für den gesamten Bezugszeitraum, wobei zur 
Überwachung und Anreizsetzung jährliche Werte zu verwen­
den sind; 

e) Darlegung der zivil-militärischen Dimension des Plans mit 
einer Beschreibung der Leistung bei flexibler Luftraumnut­
zung (FUA), um die Kapazität unter Berücksichtigung der 
Effektivität militärischer Einsätze und gegebenenfalls einschlä­
giger Leistungsindikatoren und Ziele in Einklang mit den 
Indikatoren und Zielen des Leistungsplans zu erhöhen; 

f) mit Gründen versehene Beschreibung, inwieweit die in Buch­
stabe d genannten Leistungsziele mit den für die gesamte 
Europäische Union geltenden Leistungszielen in Einklang ste­
hen und zu ihrer Erreichung beitragen; 

g) eindeutige Angabe der verschiedenen Stellen, die für die Er­
reichung der Ziele verantwortlich sind, und ihre besonderen 
Beiträge; 

h) Beschreibung der Anreizregelung, die für die verschiedenen 
verantwortlichen Stellen gelten soll, um die Erreichung der 
Ziele im Bezugszeitraum zu fördern;
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i) die von den nationalen Aufsichtsbehörden ergriffenen Maß­
nahmen zur Überwachung der Erreichung der Leistungsziele; 

j) Darlegung der Ergebnisse der Konsultation der Beteiligten, 
einschließlich der von den Beteiligten angesprochenen Pro­
bleme sowie der vereinbarten Aktionen. 

(4) Den Leistungsplänen ist das Muster von Anhang II zu­
grunde zu legen, sie können, sofern sich die Mitgliedstaaten 
gemäß Artikel 8 Absatz 6 dafür entscheiden, zusätzliche Indi­
katoren mit zugehörigen Zielen enthalten. 

Artikel 11 

Anreizregelungen 

(1) Die von den Mitgliedstaaten als Teil ihres Leistungsplans 
angewendeten Anreizregelungen müssen folgenden allgemeinen 
Grundsätzen entsprechen: 

a) Sie sind wirksam, verhältnismäßig und glaubhaft und dürfen 
während des Bezugszeitraums nicht geändert werden; 

b) sie sind auf nichtdiskriminierender und transparenter Grund­
lage zur Förderung von Leistungsverbesserungen bei der 
Diensteerbringung durchzuführen; 

c) sie sind Teil des allen Beteiligten im Voraus bekannten Re­
gulierungsumfelds und gelten für den gesamten Bezugszeit­
raum; 

d) sie veranlassen der Zielfestlegung unterliegende Stellen dazu, 
ein hohes Leistungsniveau zu erreichen und die zugehörigen 
Ziele zu erfüllen. 

(2) Anreize in Bezug auf Sicherheitsziele zielen darauf ab, die 
umfassende Erfüllung und Aufrechterhaltung der erforderlichen 
Sicherheitsziele zu fördern, und lassen gleichzeitig Leistungsver­
besserungen in anderen wesentlichen Leistungsbereichen zu. Sie 
dürfen nicht finanzieller Art sein und umfassen Aktionspläne 
mit Fristen und/oder zugehörigen Maßnahmen in Anwendung 
der Verordnung (EG) Nr. 2096/2005 der Kommission vom 
20. Dezember 2005 zur Festlegung gemeinsamer Anforderun­
gen bezüglich der Erbringung von Flugsicherungsdiensten ( 1 ) 
und/oder in Anwendung von Durchführungsvorschriften der 
Verordnung (EG) Nr. 216/2008. 

(3) Anreize zu Kosteneffizienzzielen sind finanzieller Art und 
unterliegen den entsprechenden Bestimmungen in Artikel 11a 
Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 1794/2006. Sie 
umfassen einen Risikoteilungsmechanismus auf nationaler 
Ebene oder auf Ebene funktionaler Luftraumblöcke. 

(4) Anreize zu Kapazitätszielen dürfen finanzieller oder an­
derer Art sein, beispielsweise Mängelbehebungspläne mit Fristen 
und von den Mitgliedstaaten verabschiedete zugehörige Maß­
nahmen, die Boni und Strafzahlungen umfassen können. Sind 
die Anreize finanzieller Art, entsprechen sie den Bestimmungen 
von Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1794/2005. 

(5) Anreize zu Umweltzielen zielen darauf ab, die Erreichung 
vorgegebener Umweltleistungsniveaus zu fördern, und lassen 
gleichzeitig Leistungsverbesserungen in anderen wesentlichen 
Leistungsbereichen zu. Sie sind finanzieller oder nichtfinanzieller 
Art und werden von den Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung 
der örtlichen Gegebenheiten festgelegt. 

(6) Darüber hinaus können Mitgliedstaaten auf nationaler 
Ebene oder auf Ebene funktionaler Luftraumblöcke Anreiz­
regelungen für Luftraumnutzer gemäß Artikel 12 der Verord­
nung (EG) Nr. 1794/2006 festlegen oder genehmigen. 

KAPITEL III 

ANNAHME VON LEISTUNGSPLÄNEN 

Artikel 12 

Erste Annahme von Leistungsplänen 

Auf Vorschlag der nationalen Aufsichtsbehörden nehmen die 
Mitgliedstaaten ihre Leistungspläne mit verbindlichen Leistungs­
zielen auf nationaler Ebene oder auf Ebene funktionaler Luft­
raumblöcke an und teilen sie der Kommission spätestens sechs 
Monate nach Annahme der für die gesamte Europäische Union 
geltenden Leistungsziele mit. 

Artikel 13 

Bewertung von Leistungsplänen und Überarbeitung der 
Ziele 

(1) Die Kommission bewertet die Leistungspläne, deren Ziele 
und insbesondere deren Kohärenz mit den für die gesamte 
Europäische Union geltenden Leistungszielen und ihren ange­
messenen Beitrag dazu auf der Grundlage der Kriterien von 
Anhang III, wobei der Entwicklung des Kontextes, die mögli­
cherweise zwischen dem Zeitpunkt der Annahme für die ge­
samte Europäische Union geltender Leistungsziele und dem 
Zeitpunkt der Bewertung des Leistungsplans eingetreten ist, an­
gemessen Rechnung getragen wird. 

(2) Wird festgestellt, dass die Leistungsziele in einem Leis­
tungsplan mit den für die gesamte Europäische Union geltenden 
Leistungszielen in Einklang stehen und angemessen dazu beitra­
gen, unterrichtet die Kommission den/die Mitgliedstaaten spä­
testens vier Monate nach Erhalt des Plans davon. 

(3) Wird festgestellt, dass Ziele in einem Leistungsplan nicht 
mit den für die gesamte Europäische Union geltenden Leistungs­
zielen in Einklang stehen und angemessen dazu beitragen, kann 
die Kommission spätestens vier Monate nach Erhalt des Plans 
und gemäß dem Verfahren nach Artikel 5 Absatz 2 der Ver­
ordnung (EG) Nr. 549/2004 beschließen, den betreffenden Mit­
gliedstaaten eine Empfehlung zu erteilen, geänderte Leistungs­
ziele anzunehmen. Ein solcher Beschluss ergeht nach Konsulta­
tion des betreffenden Mitgliedstaats/der betreffenden Mitglied­
staaten und gibt genau an, welche Ziele zu ändern sind, und 
enthält eine Begründung der Bewertung durch die Kommission. 

(4) In einem solchen Fall nehmen die betreffenden Mitglied­
staaten spätestens zwei Monate nach Erteilung der Empfehlung 
geänderte Leistungsziele an, wobei dem Standpunkt der Kom­
mission angemessen Rechnung zu tragen ist, legen geeignete 
Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele fest und notifizieren 
diese der Kommission.
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Artikel 14 

Bewertung der geänderten Leistungsziele und Annahme 
von Behebungsmaßnahmen 

(1) Innerhalb von zwei Monaten nach der Notifizierung be­
wertet die Kommission die geänderten Leistungsziele und ins­
besondere ihre Kohärenz mit den für die gesamte Europäische 
Union geltenden Leistungszielen und ihren angemessenen Bei­
trag dazu, auf der Grundlage der Kriterien von Anhang III. 

(2) Wird festgestellt, dass die in Artikel 13 Absatz 4 genann­
ten geänderten Leistungsziele mit den für die gesamte Europäi­
sche Union geltenden Zielen in Einklang stehen und angemes­
sen zu ihnen beitragen, unterrichtet die Kommission den/die 
Mitgliedstaaten spätestens zwei Monate nach Notifizierung der 
geänderten Ziele davon. 

(3) Stehen die geänderten Leistungsziele und die geeigneten 
Maßnahmen weiterhin nicht in Einklang mit den für die ge­
samte Europäische Union geltenden Zielen und tragen sie nicht 
angemessen zu diesen bei, kann die Kommission spätestens 
zwei Monate nach Notifizierung der geänderten Ziele und ge­
mäß dem Verfahren nach Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung 
(EG) Nr. 549/2004 beschließen, dass die betreffenden Mitglied­
staaten Behebungsmaßnahmen zu ergreifen haben. 

(4) In einem solchen Beschluss wird genau angegeben, wel­
che Ziele zu ändern sind, und die Bewertung der Kommission 
begründet. Er kann das für diese Ziele erwartete Leistungsniveau 
angeben, um es den betreffenden Mitgliedstaaten zu ermögli­
chen, geeignete Behebungsmaßnahmen zu ergreifen, und/oder 
Vorschläge für solche geeigneten Maßnahmen enthalten. 

(5) Spätestens zwei Monate nach dem Beschluss der Kom­
mission sind die von den betreffenden Mitgliedstaaten ergriffe­
nen Behebungsmaßnahmen der Kommission mitzuteilen, zu­
sammen mit Angaben, wie die Kohärenz mit dem Beschluss 
der Kommission gewährleistet wird. 

Artikel 15 

Leistungspläne und Ziele, die nach Beginn des 
Bezugszeitraums angenommen werden 

Leistungspläne oder Behebungsmaßnahmen, die nach Beginn 
des Bezugszeitraums als Ergebnis der Verfahren von 
Artikel 13 und 14 angenommen werden, gelten rückwirkend 
ab dem ersten Tag des Bezugszeitraums. 

Artikel 16 

Überarbeitung der für die gesamte Europäische Union 
geltenden Leistungsziele 

(1) Die Kommission kann beschließen, die für die gesamte 
Europäische Union geltenden Leistungsziele gemäß dem Verfah­
ren nach Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 549/2004 
zu überarbeiten: 

a) vor Beginn des Bezugszeitraums, wenn ihr stichhaltige Belege 
vorliegen, dass die Ausgangsdaten, Annahmen und Gründe 

für die Festlegung der ursprünglichen für die gesamte Euro­
päische Union geltenden Leistungsziele nicht mehr gültig 
sind; 

b) während des Bezugszeitraums als Ergebnis eines Warnverfah­
rens nach Artikel 18. 

(2) Eine Überarbeitung der für die gesamte Europäische 
Union geltenden Leistungsziele kann zu einer Änderung beste­
hender Leistungspläne führen. In diesem Fall kann die Kommis­
sion eine angemessene Anpassung des Zeitplans der Kapitel II 
und III beschließen. 

KAPITEL IV 

ÜBERWACHUNG DER ERREICHUNG DER LEISTUNGSZIELE 

Artikel 17 

Fortlaufende Überwachung und Berichterstattung 

(1) Die nationalen Aufsichtsbehörden auf nationaler Ebene 
oder auf Ebene funktionaler Luftraumblöcke und die Kommis­
sion überwachen die Durchführung der Leistungspläne. Falls die 
Ziele während des Bezugszeitraums nicht erreicht werden, wen­
den die nationalen Aufsichtsbehörden die im Leistungsplan fest­
gelegten geeigneten Maßnahmen im Hinblick auf eine Berichti­
gung der Situation an. Zu diesem Zweck sind die Jahreswerte im 
Leistungsplan zu verwenden. 

(2) Stellt die Kommission einen erheblichen und anhaltenden 
Abfall der Leistung in einem Mitgliedstaat oder funktionalen 
Luftraumblock fest, der andere Staaten, die am einheitlichen 
europäischen Luftraum und/oder dem gesamten europäischen 
Luftraum beteiligt sind, beeinträchtigt, kann sie die betreffenden 
Mitgliedstaaten und die nationale oder für den funktionalen 
Luftraumblock zuständige Aufsichtsbehörde oder die betreffende 
Stelle auffordern, geeignete Maßnahmen festzulegen, anzuwen­
den und der Kommission mitzuteilen, um die in ihrem Leis­
tungsplan festgelegten Ziele zu erreichen. 

(3) Die Mitgliedstaaten berichten der Kommission über die 
Überwachung der Leistungspläne und Ziele durch ihre nationa­
len oder für funktionale Luftraumblöcke zuständigen Aufsichts­
behörden mindestens jährlich sowie im Falle der Gefahr, dass 
Leistungsziele nicht erreicht werden. Die Kommission erstattet 
dem Ausschuss für den einheitlichen Luftraum mindestens jähr­
lich Bericht über die Erreichung der Leistungsziele. 

Artikel 18 

Warnverfahren 

(1) Werden aufgrund von Umständen, die zu Beginn des 
Zeitraums unvorhersehbar waren und nicht bewältigt werden 
können als auch der Kontrolle der Mitgliedstaaten entzogen 
sind, in Artikel 9 Absatz 3 genannte Warnschwellen auf Ebene 
der Europäischen Union erreicht, prüft die Kommission die Si­
tuation in Konsultation mit den Mitgliedstaaten im Ausschuss 
für den einheitlichen Luftraum und macht innerhalb von drei 
Monaten Vorschläge für geeignete Maßnahmen, zu denen die 
Überarbeitung der für die gesamte Europäische Union geltenden 
Leistungsziele und folglich die Überarbeitung der nationalen 
oder für funktionale Luftraumblöcke geltenden Leistungsziele 
gehören können.
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(2) Werden aufgrund von Umständen, die zu Beginn des 
Zeitraums unvorhersehbar waren und nicht bewältigt werden 
können als auch der Kontrolle der Mitgliedstaaten und der 
den Leistungszielen unterliegenden Stellen entzogen sind, in 
Artikel 9 Absatz 3 genannte Warnschwellen auf nationaler 
Ebene oder auf Ebene funktionaler Luftraumblöcke erreicht, 
prüft die nationale Aufsichtsbehörde oder betreffende Stelle 
die Situation in Kontakt mit der Kommission und kann inner­
halb von drei Monaten geeignete Maßnahmen vorschlagen, zu 
denen die Überarbeitung der nationalen oder für funktionale 
Luftraumblöcke geltenden Leistungsziele gehören können. 

(3) Die Mitgliedstaaten können auf nationaler Ebene oder auf 
Ebene funktionaler Luftraumblöcke beschließen, von den in 
Artikel 9 Absatz 3 genannten Warnschwellen abweichende 
Warnschwellen anzunehmen, um örtlichen Umständen und Be­
sonderheiten Rechnung zu tragen. In diesen Fällen sind diese 
Schwellenwerte in den Leistungsplänen anzugeben und müssen 
mit den nach Artikel 9 Absatz 3 angenommenen Schwellen­
werten vereinbar sein. Abweichungen sind detailliert zu begrün­
den. Bei Erreichen dieser Schwellen ist das Verfahren von Ab­
satz 2 anzuwenden. 

(4) Umfasst die Durchführung eines Warnverfahrens die 
Überarbeitung von Leistungsplänen und Zielen, erleichtert die 
Kommission die Überarbeitung durch eine entsprechende An­
passung des anzuwendenden Zeitplans gemäß dem in Kapitel II 
und III genannten Verfahren. 

Artikel 19 

Erleichterung der Aufsicht 

Flugsicherungsorganisationen erleichtern Inspektionen und Kon­
trollen durch die Kommission und die nationalen Aufsichts­
behörden, die für ihre Beaufsichtigung zuständig sind, sowie 
durch eine in deren Auftrag handelnde qualifizierte Stelle oder 
durch die EASA, sofern relevant, auch bei Ortsterminen. Unbe­
schadet der den nationalen Aufsichtsbehörden und der EASA 
übertragenen Aufsichtsbefugnisse sind die autorisierten Personen 
befugt, 

a) in Bezug auf alle wesentlichen Leistungsbereiche die einschlä­
gigen Unterlagen und jedes andere Material, das für die Fest­
legung von Leistungsplänen und Zielen von Belang ist, zu 
prüfen; 

b) Kopien oder Auszüge aus diesen Unterlagen anzufertigen; 

c) mündliche Erklärungen an Ort und Stelle anzufordern. 

Die Inspektionen und Kontrollen erfolgen in Einklang mit den 
geltenden Verfahren des Mitgliedstaats, in denen sie durchzufüh­
ren sind. 

KAPITEL V 

ERHEBUNG, VALIDIERUNG, PRÜFUNG, BEWERTUNG UND 
VERBREITUNG VON INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER 
LEISTUNG DER FLUGSICHERUNG FÜR DEN EINHEITLICHEN 

EUROPÄISCHEN LUFTRAUM 

Artikel 20 

Erhebung und Validierung von Daten für die 
Leistungsüberprüfung 

(1) Zusätzlich zu den von der Kommission bereits aufgrund 
anderer Instrumente der Europäischen Union erhobenen Daten, 
die ebenfalls für die Leistungsüberprüfung genutzt werden kön­
nen, gewährleisten die nationalen Behörden, Flugsicherungsorga­
nisationen, Flughafenbetreiber, Flughafenkoordinatoren und 
Luftfahrtunternehmen, dass die in Anhang IV genannten Daten 
gemäß dem in diesem Anhang ausgeführten Anforderungen der 
Kommission bereitgestellt werden. 

(2) Nationale Behörden können die Aufgabe der Datenbereit­
stellung unter ihren nationalen Aufsichtsbehörden, Flugsiche­
rungsorganisationen, Flughafenbetreibern und Flughafenkoordi­
natoren im Hinblick auf die Berücksichtigung örtlicher Beson­
derheiten und bestehender Berichtswege ganz oder teilweise de­
legieren oder reorganisieren. 

(3) Die Bereitsteller der Daten ergreifen die notwendigen 
Maßnahmen, um die Qualität, Validierung und zeitnahe Über­
mittlung der Daten sicherzustellen, einschließlich des Nachwei­
ses ihrer Qualitätsprüfungen und Validierungsprozesse, Erläute­
rungen zu spezifischen Anfragen der Europäischen Kommission 
bezüglich der Qualität der Daten sowie, falls notwendig, Akti­
onsplänen zur Verbesserung der Datenqualität. Die Daten sind 
kostenlos und, wo anwendbar, in elektronischer Form unter 
Verwendung des von der Kommission vorgegebenen Formats 
bereitzustellen. 

(4) Die Kommission bewertet die Qualität der gemäß Absatz 
1 übermittelten Daten und validiert sie. Erlauben die Daten 
keine ordnungsgemäße Nutzung für die Leistungsüberprüfung, 
kann die Kommission geeignete Maßnahmen ergreifen, um die 
Qualität der Daten in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, 
insbesondere deren nationalen Aufsichtsbehörden, zu bewerten 
und zu verbessern. 

(5) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten leistungsbezo­
gene Daten, auf die in Absatz 1 Bezug genommen wird, die 
bereits Eurocontrol bereitgestellt wurden, als der Kommission 
bereitgestellt. Ist dies nicht der Fall, treffen die Kommission 
und Eurocontrol die notwendigen Vorkehrungen um sicher­
zustellen, dass solche Daten der Kommission entsprechend den­
selben Erfordernissen wie in Absatz 3 zur Verfügung gestellt 
werden. 

(6) Werden erhebliche neue Datenerfordernisse festgestellt 
oder ist eine unzureichende Datenqualität zu erwarten, kann 
die Kommission Pilotstudien einleiten, die von den Mitgliedstaa­
ten auf freiwilliger Basis fertig zu stellen sind, bevor neue Daten­
erfordernisse durch eine Änderung dieser Verordnung eingeführt 
werden. Diese Pilotstudien werden durchgeführt, um zu prüfen, 
ob die betreffende Datenerhebung realisierbar ist, wobei die 
Vorteile, die sich aus der Verfügbarkeit der Daten ergeben, 
und die Kosten der Erhebung sowie der Aufwand für die Be­
fragten gegeneinander abzuwägen sind.
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Artikel 21 

Verbreitung von Informationen 

(1) Die Kommission verbreitet allgemeine Informationen für 
die Zwecke der in Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 
549/2004 festgelegten Ziele gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Doku­
menten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kom­
mission ( 1 ), insbesondere Artikel 4, und gemäß Artikel 18 der 
Verordnung (EG) Nr. 550/2004. 

(2) Die in Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a genannten Infor­
mationen werden den interessierten Beteiligten öffentlich bereit­
gestellt, insbesondere auf elektronischem Wege. 

(3) Die in Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe k genannten jähr­
lichen Berichte werden öffentlich bereitgestellt. Ein Verweis auf 
diese Berichte wird im Amtsblatt der Europäischen Union ver­
öffentlicht. Die Kommission kann beschließen, den interessier­
ten Beteiligten regelmäßig weitere allgemeine Informationen be­
reitzustellen, insbesondere auf elektronischem Wege. 

(4) Die in Artikel 9 genannten für die gesamte Europäische 
Union geltenden Leistungsziele und ein Verweis auf die in Ka­
pitel III genannten angenommenen Leistungspläne werden öf­
fentlich verfügbar gemacht und im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht. 

(5) Ein individueller Zugang zu spezifischen Informationen, 
beispielsweise zu validierten Daten und Statistiken, wird dem 
Datenbereitsteller eingeräumt, auf den sich die Informationen 
und Aktivitäten unmittelbar beziehen. 

KAPITEL VI 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 22 

Rechtsmittel 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf der Grundlage dieser 
Verordnung ergangene Beschlüsse hinreichend begründet wer­
den und dass gegen sie ein wirksames Überprüfungs- und/oder 
Rechtsmittelverfahren eingeleitet werden kann. 

Artikel 23 

Übergangsmaßnahmen 

Entscheiden sich die Mitgliedstaaten, im Laufe des ersten Be­
zugszeitraums einen Leistungsplan mit Zielen auf Ebene funk­
tionaler Luftraumblöcke anzunehmen, gewährleisten sie, dass 

a) der Plan die nationalen Pläne ab dem 1. Januar eines der 
Jahre des Bezugszeitraums ablöst; 

b) die Laufzeit des Plans die verbleibende Dauer des Bezugs­
zeitraums nicht übersteigt; 

c) aus dem Plan hervorgeht, dass seine Leistungsziele mindes­
tens so hohe Anforderungen stellen wie die Konsolidierung 
der früheren nationalen Ziele. 

Artikel 24 

Überprüfung des Systems 

Die Kommission überprüft die Wirksamkeit des Prozesses bis 
zum 1. Juli 2013. Bis Ende 2014 und regelmäßig danach über­
prüft die Kommission das Leistungssystem und wird insbeson­
dere die Auswirkungen, die Wirksamkeit und den Umfang des 
Systems analysieren, wobei den Arbeiten der ICAO auf diesem 
Gebiet angemessen Rechnung getragen wird. 

Artikel 25 

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 2096/2005 

Die Verordnung (EG) Nr. 2096/2005 wird wie folgt geändert: 

1. Anhang I Abschnitt 2.2 erhält folgende Fassung: 

„2.2. Organisationsmanagement 

Die Flugsicherungsorganisation arbeitet einen Ge­
schäftsplan für einen Mindestzeitraum von fünf Jahren 
aus. Der Geschäftsplan 

a) legt die Gesamtziele der Flugsicherungsorganisation 
und ihre Strategie zu deren Erreichung in Einklang 
mit ihren längerfristigen Plänen und einschlägigen 
Anforderungen der Europäischen Union für die Ent­
wicklung der Infrastruktur oder sonstiger Technolo­
gie fest; 

b) enthält gegebenenfalls geeignete Leistungsziele be­
züglich Sicherheit, Kapazität, Umwelt und Kosten­
effizienz. 

Die in den Buchstaben a und b genannten Informatio­
nen müssen gegebenenfalls mit dem in Artikel 11 der 
Verordnung (EG) Nr. 549/2004 genannten Leistungs­
plan auf nationaler Ebene oder auf Ebene funktionaler 
Luftraumblöcke in Einklang stehen und, insoweit Si­
cherheitsdaten betroffen sind, mit dem Sicherheitspro­
gramm des Staates, das in Standard 2.27.1 von ICAO- 
Anhang 11, Änderung 47B-A vom 20. Juli 2009 ge­
nannt ist, in Einklang stehen. 

Die Flugsicherungsorganisation liefert auf Sicherheits- 
und Geschäftsaspekte bezogene Begründungen für grö­
ßere Investitionsvorhaben, gegebenenfalls einschließlich 
Schätzungen der Auswirkungen auf die in Abschnitt 
2.2 Buchstabe b genannten Leistungsziele, und mit An­
gabe der Investitionen, die sich aus rechtlichen Erfor­
dernissen im Zusammenhang mit der SESAR-Umset­
zung ergeben. 

Die Flugsicherungsorganisation legt einen Jahresplan für 
das kommende Jahr vor, in dem die Angaben des Ge­
schäftsplans weiter ausgeführt werden und der Ände­
rungen am Geschäftsplan erläutert. 

Der Jahresplan umfasst gegebenenfalls folgende Vor­
gaben bezüglich Dienstleistungsniveau und -qualität, 
wie etwa das erwartete Niveau in Bezug auf Kapazität, 
Sicherheit, Umwelt und Kosteneffizienz:
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a) Informationen zur Einrichtung neuer Infrastruktur 
oder zu anderen Entwicklungen und eine Erklärung 
dazu, wie diese zur Verbesserung der Leistung der 
Flugsicherungsorganisation, einschließlich des Ni­
veaus und der Qualität der Dienste, beitragen wer­
den; 

b) Leistungskennzahlen, die mit dem in Artikel 11 der 
Verordnung (EG) Nr. 549/2004 genannten Leis­
tungsplan auf nationaler Ebene oder auf Ebene funk­
tionaler Luftraumblöcke in Einklang stehen und an­
hand deren das Niveau und die Qualität der Dienste 
vernünftig beurteilt werden können; 

c) Informationen über vorgesehene Maßnahmen zur 
Minderung der im Sicherheitsplan der Flugsiche­
rungsorganisation angegebenen Sicherheitsrisiken, 
einschließlich Sicherheitskennzahlen zur Über­
wachung des Sicherheitsrisikos und gegebenenfalls 
geschätzte Kosten von Minderungsmaßnahmen; 

d) die erwartete kurzfristige Finanzlage der Flugsiche­
rungsorganisation sowie etwaige Änderungen des 
Geschäftsplans oder Auswirkungen auf letzteren. 

Gemäß den von der nationalen Aufsichtsbehörde in 
Übereinstimmung mit nationalem Recht festgelegten 
Bedingungen hat die Flugsicherungsorganisation den 
Inhalt des leistungsbezogenen Teils des Geschäftsplans 
und des Jahresplans der Kommission auf Antrag zur 
Verfügung zu stellen.“ 

2. Anhang I Abschnitt 9 erhält folgende Fassung: 

„9. BERICHTSPFLICHTEN 

Die Flugsicherungsorganisation hat in der Lage zu sein, 
der zuständigen nationalen Aufsichtsbehörde einen Jah­
resbericht über ihre Tätigkeiten vorzulegen. Unbeschadet 
Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 550/2004 sind die 
Finanzergebnisse Gegenstand des Berichts, ebenso die be­
triebliche Leistung und sonstige wesentliche Tätigkeiten 
und Entwicklungen, besonders im Bereich der Sicherheit. 

Der Jahresbericht umfasst zumindest: 

— eine Bewertung des Leistungsniveaus der erbrachten 
Dienste; 

— die Leistung der Flugsicherungsorganisation im Ver­
gleich zu den im Geschäftsplan festgelegten Leis­
tungszielen, wobei die tatsächliche Leistung anhand 
der im Jahresplan festgelegten Leistungsindikatoren 
dem Jahresplan gegenüberzustellen ist; 

— eine Erläuterung der Abweichungen von den Zielen 
und die Angabe von Maßnahmen zur Schließung 
etwaiger Lücken während des in Artikel 11 der Ver­
ordnung (EG) Nr. 549/2004 genannten Bezugszeit­
raums; 

— Entwicklungen bei Betrieb und Infrastruktur; 

— die Finanzergebnisse, sofern diese nicht gemäß 
Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 
550/2004 getrennt veröffentlicht werden; 

— Informationen zu förmlichen Konsultationen der 
Nutzer ihrer Dienste; 

— Informationen über die Personalpolitik. 

Gemäß von der nationalen Aufsichtsbehörde in Überein­
stimmung mit nationalem Recht festgelegten Bedingun­
gen hat die Flugsicherungsorganisation den Inhalt des 
Jahresberichts der Kommission auf Antrag zur Verfügung 
zu stellen.“ 

Artikel 26 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Kapitel V gilt ab dem 1. Januar 2011. Der erste Bezugs­
zeitraum beginnt am 1. Januar 2012. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 29. Juli 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG I 

WESENTLICHE LEISTUNGSINDIKATOREN (KPI) 

Abschnitt 1: Festlegung von Zielen, die für die gesamte Europäische Union gelten 

1. WESENTLICHE LEISTUNGSINDIKATOREN BEZÜGLICH DER SICHERHEIT 

a) Der erste für die gesamte Europäische Union geltende wesentliche Leistungsindikator bezüglich der Sicherheit ist 
das Mindestniveau des ersten wesentlichen Leistungsindikators bezüglich der Sicherheit gemäß der Definition in 
Abschnitt 2 Ziffer 1 Buchstabe a für Flugsicherungsorganisationen bzw. nationale Aufsichtsbehörden. 

b) Der zweite für die gesamte Europäische Union geltende wesentliche Leistungsindikator bezüglich der Sicherheit ist 
der Prozentsatz der Anwendung der Schweregradeinstufung des Risikoanalysewerkzeugs gemäß der Definition in 
Abschnitt 2 Ziffer 1 Buchstabe b in Staaten, in denen diese Verordnung gilt, um eine harmonisierte Meldung der 
Schweregradbeurteilung von Verstößen gegen die Mindeststaffelung, unbeabsichtigtes Aufrollen auf Start- und 
Landebahnen und ATM-spezifische technische Vorkommnisse zu ermöglichen. 

c) Der dritte für die gesamte Europäische Union geltende wesentliche Leistungsindikator bezüglich der Sicherheit ist 
das Mindestniveau des Maßes für die Kultur des gerechten Umgangs („Just Culture“) am Ende des Bezugszeitraums 
gemäß der Definition in Abschnitt 2 Ziffer 1 Buchstabe c. 

Im ersten Bezugszeitraum werden keine für die gesamte Europäische Union geltenden Ziele für die obigen wesent­
lichen Leistungsindikatoren festgelegt. Während des ersten Bezugszeitraums verwendet die Kommission die erhobe­
nen Daten zur Validierung dieser wesentlichen Leistungsindikatoren und zu ihrer Bewertung im Hinblick darauf, dass 
das Sicherheitsrisiko angemessen ermittelt, gemindert und bewältigt wird. Auf dieser Grundlage nimmt die Kommis­
sion neue wesentliche Leistungsindikatoren bezüglich der Sicherheit nötigenfalls durch Änderung dieses Anhangs an. 

2. UMWELTINDIKATOR 

2.1. Für den ersten Bezugszeitraum gilt: 

Der erste für die gesamte Europäische Union geltende wesentliche Leistungsindikator bezüglich der Umwelt ist die 
durchschnittliche horizontale Streckenflugeffizienz gemäß folgender Definition: 

— Der Indikator für die durchschnittliche horizontale Streckenflugeffizienz ist die Differenz zwischen der Länge des 
Streckenanteils des tatsächlichen Flugwegs und dem optimalen Flugweg, der durchschnittlich dem Großkreis 
entspricht. 

— „Strecke“ ist definiert als der außerhalb eines Kreises von 40 NM um den Flughafen zurückgelegte Flugweg. 

— Die für die Zwecke dieses Indikators berücksichtigten Flüge sind: 

a) alle gewerblichen Flüge innerhalb des europäischen Luftraums nach Instrumentenflugregeln (IFR); 

b) bei außerhalb des europäischen Luftraums liegendem Start oder Ziel eines Flugs nur der Teil innerhalb des 
europäischen Luftraums. 

— Rundflüge und Flüge mit einer Großkreisentfernung von weniger als 80 NM zwischen Nahbereichen werden 
ausgeschlossen. 

Der zweite für die gesamte Europäische Union geltende wesentliche Leistungsindikator bezüglich der Umwelt ist die 
effektive Nutzung zivil-militärischer Luftraumstrukturen, z. B. CDRs (Conditional Routes). Im ersten Bezugszeitraum 
wird dieser Indikator durch die Kommission überwacht. Die Zielfestlegung beginnt mit dem zweiten Bezugszeitraum. 

2.2. Ab dem zweiten Bezugszeitraum wird ein dritter für die gesamte Europäische Union geltender wesentlicher Leis­
tungsindikator bezüglich der Umwelt entwickelt, um die spezifischen flughafenbezogenen Umweltfragen im Zusam­
menhang mit Flugsicherungsdiensten zu behandeln. 

3. KAPAZITÄTSINDIKATOR 

3.1. Für den ersten Bezugszeitraum gilt: 

Der für die gesamte Europäische Union geltende wesentliche Leistungsindikator bezüglich der Kapazität sind die 
Minuten der ATFM-Verspätung im Streckenflug je Flug gemäß der folgenden Definition: 

a) Die ATFM-Verspätung im Streckenflug ist die von der zentralen ATFM-Stelle gemäß Definition in der Verordnung 
(EU) Nr. 255/2010 der Kommission vom 25. März 2010 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Verkehrs­
flussregelung im Flugverkehr ( 1 ) berechnete Verspätung, ausgedrückt als Differenz der vom Luftfahrzeugbetreiber 
im letzten eingereichten Flugplan angefragten Startzeit und der von der zentralen ATFM-Stelle zugewiesenen 
berechneten Startzeit;
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b) der Indikator schließt alle IFR-Flüge innerhalb des europäischen Luftraums ein und deckt ATFM-Verspätungs­
ursachen ab; 

c) der Indikator wird für das gesamte Kalenderjahr berechnet. 

Um die Entwicklung eines zweiten für die gesamte Europäische Union geltenden wesentlichen Leistungsindikators 
bezüglich der Kapazität vorzubereiten erhebt, konsolidiert und überwacht die Kommission ab dem ersten Bezugs­
zeitraum 

a) die Summe der ATFM-Verspätungen, die Flugsicherungsdiensten im Nahbereich und am Flughafen zuzuordnen 
sind; 

b) die zusätzliche Zeit in der Taxi-Out-Phase; 

c) bei Flughäfen mit mehr als 100 000 gewerblichen Flugbewegungen im Jahr die zusätzliche Zeit für ASMA (Arrival 
Sequencing and Metering Area). 

3.2. Ab dem zweiten Bezugszeitraum wird ein zweiter für die gesamte Europäische Union geltender wesentlicher Leis­
tungsindikator bezüglich der Kapazität auf der Grundlage der in Ziffer 3.1 beschriebenen Überwachung entwickelt, 
um die spezifischen flughafenbezogenen Kapazitätsfragen im Zusammenhang mit Flugsicherungsdiensten zu behan­
deln. 

4. KOSTENEFFIZIENZINDIKATOR 

4.1. Für den ersten Bezugszeitraum gilt: 

Der für die gesamte Europäische Union geltende wesentliche Leistungsindikator bezüglich der Kosteneffizienz ist die 
durchschnittliche EU-weit festgestellte Stückrate für Strecken-Flugsicherungsdienste gemäß der folgenden Definition: 

a) Der Indikator ist der Wert des Quotienten aus den festgestellten Kosten und dem prognostizierten Verkehr, 
ausgedrückt in Diensteinheiten, der für den Zeitraum auf Ebene der Europäischen Union erwartet wird und in 
den Annahmen der Kommission für die Festlegung der für die gesamte Europäische Union geltenden Ziele in 
Anwendung von Artikel 9 Absatz 4 zugrunde gelegt wird; 

b) der Indikator wird in Euro in realen Werten ausgedrückt; 

c) der Indikator wird für jedes Jahr des Bezugszeitraums angegeben. 

Für den ersten Bezugszeitraum werden die Kosten und Stückraten von Nahbereich-Flugsicherungsdiensten von der 
Kommission gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1794/2006 erhoben, konsolidiert und überwacht. 

4.2. Ab dem zweiten Bezugszeitraum ist der zweite für die gesamte Europäische Union geltende wesentliche Leistungs­
indikator bezüglich der Kosteneffizienz die durchschnittliche für die gesamte Europäische Union geltende festgestellte 
Stückrate für Nahbereich-Flugsicherungsdienste. 

Abschnitt 2: Festlegung von Zielen auf nationaler Ebene oder auf Ebene funktionaler Luftraumblöcke (FAB) 

1. WESENTLICHE LEISTUNGSINDIKATOREN BEZÜGLICH DER SICHERHEIT 

a) Der erste auf nationaler/FAB-Ebene geltende wesentliche Leistungsindikator bezüglich der Sicherheit ist die Effek­
tivität des Sicherheitsmanagements, die mit einer auf dem ATM Safety Maturity Survey Framework basierenden 
Methodik gemessen wird. Der Indikator wird gemeinsam von der Kommission, den Mitgliedstaaten, der EASA 
und Eurocontrol entwickelt und von der Kommission vor dem ersten Bezugszeitraum angenommen. Während 
des ersten Bezugszeitraums überwachen und veröffentlichen die nationalen Aufsichtsbehörden diese wesentlichen 
Leistungsindikatoren und die Mitgliedstaaten können entsprechende Ziele festlegen. 

b) Der zweite auf nationaler/FAB-Ebene geltende wesentliche Leistungsindikator bezüglich der Sicherheit ist die 
Anwendung der Schweregradeinstufung des Risikoanalysewerkzeugs, um eine harmonisierte Meldung von Schwe­
regradbeurteilungen von Verstößen gegen die Mindeststaffelung, unbeabsichtigtes Aufrollen auf Start- und Lan­
debahnen und ATM-spezifische technische Vorkommnisse bei allen ATC-Zentren und Flughäfen mit mehr als 
150 000 gewerblichen Flugbewegungen im Jahr im Geltungsbereich dieser Verordnung zu ermöglichen (Ja/Nein- 
Wert). Die Schweregradeinstufung wird gemeinsam von der Kommission, den Mitgliedstaaten, der EASA und 
Eurocontrol entwickelt und von der Kommission vor dem ersten Bezugszeitraum angenommen. Während des 
ersten Bezugszeitraums überwachen und veröffentlichen die nationalen Aufsichtsbehörden diese wesentlichen 
Leistungsindikatoren und die Mitgliedstaaten können entsprechende Ziele festlegen. 

c) Der dritte auf nationaler/FAB-Ebene geltende wesentliche Leistungsindikator bezüglich der Sicherheit ist die 
Berichterstattung zur Kultur des gerechten Umgangs („Just Culture“). Dieses Maß wird gemeinsam von der 
Kommission, den Mitgliedstaaten, der EASA und Eurocontrol entwickelt und von der Kommission vor dem 
ersten Bezugszeitraum angenommen. Während des ersten Bezugszeitraums überwachen und veröffentlichen die 
nationalen Aufsichtsbehörden dieses Maß und die Mitgliedstaaten können entsprechende Ziele festlegen.
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2. UMWELTINDIKATOR 

2.1. Für den ersten Bezugszeitraum gibt es keinen verbindlichen auf nationaler/FAB-Ebene geltenden wesentlichen Leis­
tungsindikator bezüglich der Umwelt. 

Unbeschadet örtlicher Umweltvorschriften arbeiten die Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Festlegung eines wesent­
lichen Leistungsindikators bezüglich der Umwelt auch mit der Kommission zusammen, um die spezifischen flug­
hafenbezogenen Umweltfragen im Zusammenhang mit Flugsicherungsdiensten zu behandeln; der Indikator findet ab 
dem zweiten Bezugszeitraum Anwendung. 

2.2. Für den zweiten Bezugszeitraum ist der auf nationaler/FAB-Ebene geltende wesentliche Leistungsindikator bezüglich 
der Umwelt die Entwicklung eines auf nationaler/FAB-Ebene angewendeten Prozesses für die Verbesserung der 
Streckenauslegung vor dem Ende des Bezugszeitraums, einschließlich der wirksamen Nutzung der zivil-militärischen 
Luftraumstrukturen (z. B. CDRs). 

3. KAPAZITÄTSINDIKATOR 

3.1. Für den ersten Bezugszeitraum gilt: 

Der auf nationaler/FAB-Ebene geltende wesentliche Leistungsindikator für die Kapazität sind die Minuten ATFM- 
Verspätung auf der Strecke je Flug. Er ist wie folgt definiert: 

a) Der Indikator ist wie in Abschnitt 1 Ziffer 3.1 definiert; 

b) der Indikator wird für jedes Jahr des Bezugszeitraums angegeben. 

Um die Entwicklung eines zweiten auf nationaler/FAB-Ebene geltenden wesentlichen Leistungsindikators für die 
Kapazität vorzubereiten, melden die Mitgliedstaaten ab dem ersten Bezugszeitraum: 

a) die Summe der ATFM-Verspätungen, die Flugsicherungsdiensten im Nahbereich und am Flughafen zuzuordnen 
sind; 

b) die zusätzliche Zeit in der Taxi-Out-Phase; 

c) bei Flughäfen mit mehr als 100 000 gewerblichen Flugbewegungen im Jahr die zusätzliche Zeit für ASMA (Arrival 
Sequencing and Metering Area). 

3.2. Ab dem zweiten Bezugszeitraum wird ein zweiter auf nationaler/FAB-Ebene geltender wesentlicher Leistungsindikator 
für die Kapazität eingeführt, um die spezifischen nahbereichs- und flughafenbezogenen Kapazitätsfragen zu behan­
deln. 

4. KOSTENEFFIZIENZINDIKATOR 

4.1. Für den ersten Bezugszeitraum ist der auf nationaler/FAB-Ebene geltende wesentliche Leistungsindikator für die 
Kosteneffizienz die festgestellte Stückrate für Strecken-Flugsicherungsdienste auf nationaler/FAB-Ebene gemäß folgen­
der Definition: 

a) Der Indikator ist der Wert des Quotienten aus den festgestellten Kosten und dem prognostizierten Verkehr, der in 
den Leistungsplänen gemäß Artikel 10 Absatz 3 Buchstaben a und b zugrunde gelegt ist; 

b) der Indikator wird in Landeswährung in realen Werten ausgedrückt; 

c) der Indikator wird für jedes Jahr des Bezugszeitraums angegeben. 

Zusätzlich melden die Staaten die Kosten ihrer Nahbereich-Flugsicherungsdienste und Stückraten gemäß der Ver­
ordnung (EG) Nr. 1794/2006 und begründen gegenüber der Kommission etwaige Abweichungen von den Prog­
nosen. 

4.2. Ab dem zweiten Bezugszeitraum wird ein zweiter auf nationaler/FAB-Ebene geltender wesentlicher Leistungsindikator 
für die Kapazität eingeführt: die festgestellte(n) Stückrate(n) für Nahbereich-Flugsicherungsdienste auf nationaler/FAB- 
Ebene.

DE L 201/14 Amtsblatt der Europäischen Union 3.8.2010



ANHANG II 

MUSTER FÜR LEISTUNGSPLÄNE 

Den Leistungsplänen auf nationaler/FAB-Ebene wird folgende Struktur zugrunde gelegt: 

1. EINLEITUNG 

1.1. Beschreibung der Situation (Anwendungsbereich des Plans, erfasste Stellen, nationaler Plan oder FAB-Plan usw.). 

1.2. Beschreibung des makroökonomischen Szenarios für den Bezugszeitraum einschließlich globaler Annahmen (Ver­
kehrsprognose, Trend der Stückraten usw.). 

1.3. Beschreibung des Ergebnisses der Konsultation der Beteiligten zur Ausarbeitung des Leistungsplans (von den Betei­
ligten angesprochene Hauptpunkte und wenn möglich vereinbarte Kompromisse). 

2. LEISTUNGSZIELE AUF NATIONALER EBENE UND/ODER AUF EBENE FUNKTIONALER LUFTRAUMBLÖCKE 

2.1. Leistungsziele in jedem wesentlichen Leistungsbereich, unter Bezugnahme auf jeden wesentlichen Leistungsindikator, 
für den gesamten Bezugszeitraum, wobei zur Überwachung und Anreizsetzung jährliche Werte zu verwenden sind: 

a) Sicherheit 

— Wirksamkeit des Sicherheitsmanagements: nationale/FAB-Ziele gemäß der Definition nach Anhang I Ab­
schnitt 2 Ziffer 1 Buchstabe a für jedes Jahr des Bezugszeitraums (im ersten Bezugszeitraum fakultativ). 

— Anwendung der Schweregradeinstufung des Risikoanalysewerkzeugs: nationale/FAB-Ziele gemäß der Defini­
tion nach Anhang I Abschnitt 2 Ziffer 1 Buchstabe b für jedes Jahr des Bezugszeitraums (Ja/Nein-Werte). 

— Kultur des gerechten Umgangs („Just Culture“): nationale/FAB-Ziele gemäß der Definition nach Anhang I 
Abschnitt 2 Ziffer 1 Buchstabe c für jedes Jahr des Bezugszeitraums (im ersten Bezugszeitraum fakultativ). 

b) Kapazität 

— Minuten ATFM-Verspätung auf der Strecke je Flug. 

c) Umwelt 

— Beschreibung des Prozesses zur Verbesserung der Streckenauslegung auf nationaler/FAB-Ebene (im ersten 
Bezugszeitraum fakultativ). 

d) Kosteneffizienz 

— Festgestellte Kosten für Strecken- und Nahbereich-Flugsicherungsdienste gemäß Festsetzung nach Artikel 15 
Absatz 2 Buchstaben a und b der Verordnung (EG) Nr. 550/2004 und in Anwendung der Verordnung (EG) 
Nr. 1794/2006 für jedes Jahr des Bezugszeitraums; 

— Prognose der Strecken-Diensteinheiten für jedes Jahr des Bezugszeitraums; 

— die daraus abgeleiteten festgestellten Stückraten für den Bezugszeitraum; 

— Darlegung und Begründung der Eigenkapitalrendite der Flugsicherungsorganisationen in Bezug auf das tatsäch­
lich eingegangene Risiko; 

— Beschreibung der erforderlichen Investitionen zur Erreichung der Leistungsziele mit einer Darlegung ihrer 
Relevanz in Bezug auf den europäischen ATM-Masterplan und ihrer Kohärenz mit den darin beschriebenen 
wichtigsten Bereichen und Zielrichtungen für Fortschritte und Veränderungen. 

2.2. Darlegung und Erläuterung der Kohärenz der Leistungsziele mit den für die gesamte Europäische Union geltenden 
Leistungszielen. 

2.3. Darlegung und Erläuterung der Überträge aus den Jahren vor dem Bezugszeitraum. 

2.4. Beschreibung der Parameter, die von den Mitgliedstaaten für die Festlegung der Risikoteilung und von Anreizen 
verwendet werden.
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3. BEITRAG JEDER RECHENSCHAFTSPFLICHTIGEN STELLE 

3.1. Individuelle Leistungsziele für jede rechenschaftspflichtige Stelle. 

3.2. Beschreibung der Anreizmechanismen, mit denen jede Stelle zur Erreichung der Ziele im Bezugszeitraum veranlasst 
werden soll. 

4. MILITÄRISCHE DIMENSION DES PLANS 

Darlegung der zivil-militärischen Dimension des Plans mit einer Beschreibung der Leistung bei flexibler Luftraumnut­
zung (FUA), um die Kapazität unter Berücksichtigung der Effektivität militärischer Einsätze und gegebenenfalls 
einschlägiger Leistungsindikatoren und Ziele in Einklang mit den Indikatoren und Zielen des Leistungsplans zu 
erhöhen 

5. SENSITIVITÄTSANALYSE UND VERGLEICH MIT DEM VORHERGEHENDEN LEISTUNGSPLAN 

5.1. Sensitivität gegenüber externen Annahmen. 

5.2. Vergleich mit dem vorhergehenden Leistungsplan (nicht für den ersten Bezugszeitraum). 

6. DURCHFÜHRUNG DES LEISTUNGSPLANS 

Beschreibung der von den nationalen Aufsichtsbehörden ergriffenen Maßnahmen zur Erreichung der Leistungsziele, 
wie 

— Überwachungsmechanismen, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsprogramme und Geschäftspläne der Flugsi­
cherungsorganisationen durchgeführt werden; 

— Maßnahmen zur Überwachung der Durchführung der Leistungspläne und zur entsprechenden Berichterstattung, 
einschließlich der Vorgehensweise bei Nichterreichen der Ziele während des Bezugszeitraums.
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ANHANG III 

GRUNDSÄTZE FÜR DIE BEURTEILUNG DER KOHÄRENZ ZWISCHEN DEN AUF EBENE DER 
EUROPÄISCHEN UNION UND AUF NATIONALER EBENE ODER AUF EBENE FUNKTIONALER 

LUFTRAUMBLÖCKE GELTENDEN LEISTUNGSZIELEN 

Die Kommission verwendet die folgenden Beurteilungskriterien: 

1. Allgemeine Kriterien 

a) Einhaltung der Anforderungen bezüglich der Ausarbeitung und Annahme des Leistungsplans, insbesondere Bewer­
tung der im Leistungsplan gegebenen Begründungen; 

b) faktische Analyse unter Berücksichtigung der Gesamtsituation jedes einzelnen Staates; 

c) Beziehungen aller Leistungsziele untereinander; 

d) Leistungsstandards zu Beginn des Bezugszeitraums und daraus entstehender Spielraum für weitere Verbesserungen. 

2. Sicherheit 

a) Wirksamkeit des Sicherheitsmanagements: Die zusätzliche Marge sowohl für Flugsicherungsorganisationen als auch 
nationale Aufsichtsbehörden, die im Leistungsplan verwendet und von der Kommission bewertet wird, muss am 
Ende des Bezugszeitraums den Werten des entsprechenden für die gesamte Europäische Union geltenden Indikators 
entsprechen oder darüber liegen (im ersten Bezugszeitraum fakultativ). 

b) Anwendung der Schweregradeinstufung des Risikoanalysewerkzeugs: Kohärenz des lokalen wesentlichen Leistungs­
indikators gemäß Definition in Anhang I Abschnitt 2 Ziffer 1 Buchstabe b mit dem für die gesamte Europäische 
Union geltenden Indikator für jedes Jahr des Bezugszeitraums. 

c) Kultur des gerechten Umgangs („Just Culture“): Das Niveau des auf nationaler Ebene oder auf Ebene funktionaler 
Luftraumblöcke geltenden Leistungsziels muss unter Verwendung des wesentlichen Leistungsindikators gemäß der 
Definition von Anhang I Abschnitt 2 Ziffer 1 Buchstabe c am Ende des Bezugszeitraums dem für die gesamte 
Europäische Union geltenden Ziel gemäß Definition von Anhang I Abschnitt 1 Ziffer 1 Buchstabe c entsprechen 
oder darüber liegen (im ersten Bezugszeitraum fakultativ). 

3. Umwelt 

Streckenauslegung: im ersten Bezugszeitraum nicht anwendbar. Während des zweiten Bezugszeitraums Bewertung des 
Prozesses für die Streckenauslegung, der im Leistungsplan angewendet wird 

4. Kapazität 

Verspätungsniveau: Vergleich des erwarteten Niveaus der ATFM-Verspätungen auf der Strecke gemäß den Leistungs­
plänen mit einem Referenzwert, der im Kapazitätsplanungsprozess durch Eurocontrol bereitgestellt wird. 

5. Kosteneffizienz 

a) Trend der Stückrate: Bewertung der Frage, ob sich die vorgelegten festgestellten Stückraten voraussichtlich kohärent 
mit dem für die gesamte Europäische Union geltenden Kosteneffizienzziel entwickeln, und ob sie während des 
gesamten Bezugszeitraums wie auch in jedem einzelnen Jahr auf angemessene Weise zur Erreichung des genannten 
Ziels beitragen; 

b) Niveau der festgestellten Stückraten: Vergleich der vorgelegten lokalen Stückraten mit der durchschnittlichen Stück­
rate der Mitgliedstaaten oder FABs mit einem ähnlichen betrieblichen oder wirtschaftlichen Umfeld gemäß Defini­
tion der Kommission; 

c) Eigenkapitalrendite: Bewertung der Eigenkapitalrendite der Flugsicherungsorganisationen in Bezug auf das tatsäch­
lich eingegangene Risiko; 

d) Annahmen zur Verkehrsprognose: Vergleich der im Leistungsplan verwendeten Prognosen der lokalen Dienstein­
heiten mit einer Referenzprognose, z.B. den Verkehrsprognosen des Statistics and Forecast Service (STATFOR) von 
Eurocontrol; 

e) Wirtschaftliche Annahmen: Prüfung, dass die im Leistungsplan verwendeten Inflationsannahmen einer Referenz­
prognose, z.B. des IWF (Internationaler Währungsfonds) oder von Eurostat, entsprechen.
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ANHANG IV 

LISTE DER FÜR DIE ZWECKE DIESER VERORDNUNG BEREITZUSTELLENDEN DATEN 

1. VON NATIONALEN BEHÖRDEN BEREITZUSTELLENDE DATEN 

1.1. Datensatzspezifikation 

Nationale Behörden stellen die folgenden Daten zum Zweck der Leistungsüberprüfung bereit: 

a) Informationen, die zur Einhaltung des in Anhang I Abschnitt 2 Ziffer 1 Buchstabe a genannten wesentlichen 
Leistungsindikators für die Sicherheit erforderlich sind; 

b) Sicherheitsprogramm des Staates (State Safety Programm) gemäß Standard 2.27.1 des ICAO-Anhangs 11, 
Änderung 47-B vom 20. Juli 2009. 

Außerdem stellen die nationalen Behörden sicher, dass die folgenden Daten zum Zweck der Leistungsüberprüfung 
zur Verfügung stehen: 

c) Daten zur Flugverkehrsflussregelung, die von der zentralen ATFM-Stelle gemäß Definition der Verordnung (EU) 
Nr. 255/2010 verwendet und berechnet werden, wie Flugpläne für den allgemeinen Luftverkehr nach Instru­
mentenflugregeln, tatsächliche Streckenführung, Überwachungsdaten, Flugsicherungsverspätungen auf der Stre­
cke und am Flughafen, Ausnahmen von Verkehrsflussregelungsmaßnahmen, Einhaltung von Flugverkehrsmana­
gementzeitnischen, Häufigkeit der CDR-Nutzung; 

d) flugverkehrsmanagementbezogene Sicherheitsvorkommnisse gemäß der Definition in den Eurocontrol-Anforde­
rungen im Bereich der Sicherheitsregelung (Safety Regulatory Requirement — ESARR 2, Ausgabe 3.0) „Repor­
ting and Assessment of Safety Occurrences in ATM“; 

e) in den Artikeln 6, 7 und 14 der Verordnung (EG) Nr. 1315/2007 der Kommission ( 1 ) genannte Sicherheits­
berichte der nationalen Aufsichtsbehörden sowie Berichte der nationalen Aufsichtsbehörden über die Behebung 
erkannter Sicherheitsmängel, die Gegenstand von Plänen zur Mängelbehebung sind; 

f) Informationen über Sicherheitsempfehlungen und Abhilfemaßnahmen, die aufgrund der Analyse/Untersuchung 
flugverkehrsmanagementbezogener Vorkommnisse gemäß der Richtlinie 94/56/EG des Rates ( 2 ) über die Unfall­
untersuchung und der Richtlinie 2003/42/EG über die Meldung von Ereignissen in der Zivilluftfahrt ergriffen 
wurden; 

g) Informationen über Vorkehrungen zur Förderung einer Kultur des gerechten Umgangs („Just Culture“); 

h) Daten zur Unterstützung der in Artikel 4 Buchstaben m und n der Verordnung (EG) Nr. 2150/2000 der 
Kommission vom 23. Dezember 2005 über gemeinsame Regeln für die flexible Luftraumnutzung ( 3 ) genannten 
Aufgaben. 

1.2. Periodizität und Fristen der Datenbereitstellung 

Die in Ziffer 1.1 Buchstaben a, b, d, e, g und h genannten Daten sind jährlich bereitzustellen. 

Die in Ziffer 1.1 Buchstaben c und f genannten Daten sind monatlich bereitzustellen. 

2. VON FLUGSICHERUNGSORGANISATIONEN BEREITZUSTELLENDE DATEN 

Dieser Abschnitt gilt für Flugsicherungsorganisationen, die die in Artikel 1 Absatz 2 genannten Dienste erbringen. 
In Einzelfällen können die nationalen Behörden Flugsicherungsorganisationen einbeziehen, die unterhalb der in 
Artikel 1 Absatz 2 genannten Schwellenwerte liegen. Sie unterrichten die Kommission hiervon. 

2.1. Datensatzspezifikation 

Flugsicherungsorganisationen stellen die folgenden Daten zum Zweck der Leistungsüberprüfung bereit: 

a) Die in der Eurocontrol-Spezifikation mit dem Titel „Eurocontrol Specification for Economic Information Di­
sclosure“, Ausgabe 2.6 vom 31. Dezember 2008, Ref. Eurocontrol-SPEC-0117, genannten Daten; 

b) Jahresberichte und leistungsbezogene Teile der Geschäftspläne und des Jahresplans, die von der Flugsicherungs­
organisation gemäß Anhang I Abschnitte 2.2 und 9 der Verordnung zur Festlegung gemeinsamer Anforderun­
gen erstellt wurden;
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c) Informationen, die zur Einhaltung des in Anhang I Abschnitt 2 Ziffer 1 Buchstabe a genannten wesentlichen 
Leistungsindikators für die Sicherheit erforderlich sind; 

d) Informationen über Vorkehrungen zur Förderung einer Kultur des gerechten Umgangs („Just Culture“). 

2.2. Periodizität und Fristen der Datenbereitstellung 

Die in Artikel 2 Buchstabe a genannten Daten für das Jahr n sind jährlich vor dem 15. Juli des Jahres n + 1 
bereitzustellen, ausgenommen zukunftsorientierte Daten, die bis zum 1. November des Jahres n + 1 bereitzustellen 
sind. Das erste Bezugsjahr n ist 2010. 

Die in Artikel 2 Buchstaben b und c genannten Daten sind jährlich bereitzustellen. 

3. VON FLUGHAFENBETREIBERN BEREITZUSTELLENDE DATEN 

Dieser Abschnitt gilt für Flughafenbetreiber, die Dienste auf Gemeinschaftsflughäfen mit mehr als 150 000 gewerb­
lichen Flugbewegungen im Jahr erbringen, und für alle koordinierten und flugplanvermittelten Flughäfen mit mehr 
als 50 000 gewerblichen Flugbewegungen im Jahr. In Einzelfällen können Mitgliedstaaten Flughäfen unterhalb 
dieser Schwellenwerte einbeziehen. Sie unterrichten die Kommission hiervon. 

3.1. Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieses Anhangs gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

a) „Flughafenkennung“ (Airport Identification) ist die Angabe des Flughafens mit dem standardmäßigen 4-Buch­
staben-ICAO-Code gemäß ICAO-Dok. 7910 (120. Ausgabe, Juni 2006); 

b) „Koordinierungsparameter“ (Coordination Parameters) sind die in der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 definierten 
Koordinierungsparameter; 

c) „deklarierte Flughafenkapazität“ (Airport Declared Capacity) bezeichnet die Koordinierungsparameter, die in der 
Form vorgelegt werden, in der eine maximale Zahl von Zeitnischen pro Zeiteinheit (Blockperiode), die von dem 
Koordinator zugeteilt werden können, angegeben wird. Die Dauer dieser Blöcke kann variieren; darüber hinaus 
kann durch Überlagerung mehrerer Blöcke unterschiedlicher Dauer die Konzentration von Flügen innerhalb 
bestimmter Zeiträume gesteuert werden. Die Verwendung deklarierter Kapazitätswerte für die gesamte Flug­
planperiode bedeutet eine frühzeitige Festlegung der flugplanperiodenbezogenen Flughafeninfrastrukturkapazi­
tät; 

d) „Luftfahrzeug-Eintragungszeichen“ (Aircraft Registration) ist die alphanumerische Kennung, die der tatsächlichen 
Kennung des Luftfahrzeugs entspricht; 

e) „Luftfahrzeugmuster“ (Aircraft Type) ist die (bis zu 4 Zeichen lange) Kennung eines Luftfahrzeugmusters gemäß 
ICAO-Leitlinien; 

f) „Flugnummer“ (Flight Identifier) ist eine Gruppe alphanumerischer Zeichen zur Identifizierung eines Flugs; 

g) „codierter Startflughafen“ (Encoded Aerodrome of Departure) und „codierter Zielflughafen“ (Encoded Aero­
drome of Destination) ist der Flughafencode unter Verwendung der 4 Zeichen langen ICAO-Flughafenkennung 
oder der 3 Zeichen langen IATA-Flughafenkennung; 

h) „Out-Off-On-In-Zeitstempel“ (Out-Off-On-In Time Stamps) sind die folgenden Zeitangaben auf die nächste 
Minute gerundet: 

— planmäßige Abflugzeit (Off Block); 

— tatsächliche Off-Block-Zeit; 

— tatsächliche Startzeit (Take Off); 

— tatsächliche Landezeit; 

— planmäßige Ankunftszeit (In Block); 

— tatsächliche In-Block-Zeit; 

i) „planmäßige Abflugzeit (Off Block)“ (Scheduled Time of Departure (Off-Block)) ist der Zeitpunkt (Datum und 
Uhrzeit), zu dem ein Flug planmäßig die Abflugposition verlassen soll; 

j) „tatsächliche Abflugzeit (Off Block)“ (Actual Off-Block Time) ist der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem 
das Luftfahrzeug die Abflugposition verlassen hat (Pushback oder mit eigener Kraft); 

k) „tatsächliche Startzeit (Take Off)“ (Actual Take-Off Time) ist der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem das 
Fahrwerk des Luftfahrzeugs von der Startbahn abgehoben hat („Wheels up“);
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l) „tatsächliche Landezeit“ (Actual Landing Time) ist der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem das Luftfahr­
zeuge gelandet ist (Aufsetzen auf der Landebahn); 

m) „planmäßige Ankunftszeit (In Block)“ (Scheduled Time of Arrival (In-Block)) ist der Zeitpunkt (Datum und 
Uhrzeit), zu dem ein Flug planmäßig an der Ankunftsposition ankommen soll; 

n) „tatsächliche In-Block-Zeit“ (Actual In-Block Time) ist der tatsächliche Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem 
die Parkbremsen an der Ankunftsposition gesetzt wurden; 

o) „Flugregeln“ (Flight Rules) sind die Regeln für die Flugdurchführung. „IFR“ für Luftfahrzeuge, die nach Instru­
mentenflugregeln gemäß Anhang 2 des Abkommens von Chicago fliegen, oder „VFR“ für Luftfahrzeuge, die 
nach Sichtflugregeln gemäß demselben Anhang fliegen. „Operationeller Luftverkehr (OAT)“ (Operational Air 
Traffic) für Staatsluftfahrzeuge, die nicht die Flugregeln gemäß Anhang 2 des Abkommens von Chicago 
befolgen; 

p) „Flugtyp“ (Flight Type) ist „IFR“ für Luftfahrzeuge, die nach Instrumentenflugregeln gemäß Anhang 2 des 
Abkommens von Chicago von 1944 (10. Ausgabe, Juli 2005) fliegen, oder „VFR“ für Luftfahrzeuge, die 
nach Sichtflugregeln gemäß demselben Anhang fliegen; 

q) „Flughafen-Ankunftszeitnische“ (Airport Arrival Slot) und „Flughafen-Abflugzeitnische“ (Airport Departure Slot) 
bezeichnen eine Flughafenzeitnische, die einem ankommenden oder einem abfliegenden Flug gemäß der Ver­
ordnung (EWG) Nr. 95/93 zugewiesen wurden; 

r) „Landebahnkennung“ (Arrival Runway Designator) und „Startbahnkennung“ (Departure Runway Designator) ist 
die ICAO-Kennung der für den Start benutzten Start- und Landebahn (z. B. 10L); 

s) „Ankunftsposition“ (Arrival Stand) ist die Kennung der ersten Parkposition, auf der das Luftfahrzeug bei 
Ankunft abgestellt wurde; 

t) „Abflugposition“ (Departure Stand) ist die Kennung der letzten Parkposition, auf der das Luftfahrzeug vor dem 
Abflug abgestellt war; 

u) „Verspätungsursachen“ (Delay Causes) sind die standardmäßigen IATA-Verspätungscodes gemäß Anhang 2 des 
„Digest — Annual 2008 Delays to Air Transport in Europe (ECODA)“ ( 1 ) mit Angabe der Verspätungsdauer. 
Falls dem Flug mehrere Ursachen zuzuordnen sind, sind die Verspätungsursachen aufzulisten; 

v) „Enteisungsinformation“ (De-Icing or Anti-Icing Information) ist die Angabe, ob eine Enteisung vorgenommen 
wurde, und falls ja, wo (vor Verlassen der Abflugposition oder an einer Außenposition nach Verlassen der 
Abflugposition, d.h. nach dem Off-Block-Zeitpunkt); 

w) „operationelle Annullierung“ (Operational Cancellation) ist ein ankommender oder abgehender planmäßiger 
Flug, auf den die folgenden Bedingungen zutreffen: 

— Für den Flug wurde eine Flughafenzeitnische zugewiesen, und 

— der Flug wurde vom Luftfahrtunternehmen am Tag vor der Flugdurchführung bestätigt und/oder er war in 
der täglichen Flugplanliste enthalten, die vom Flughafenbetreiber am Tag vor der Flugdurchführung erstellt 
wurde, aber 

— eine Landung oder ein Start hat nicht stattgefunden. 

3.2. Datensatzspezifikation 

3.2.1. Flughafenbetreiber von koordinierten und flugplanvermittelten Flughäfen stellen die folgenden Daten bereit: 

— Flughafenkennung (Airport Identification); 

— deklarierte Flughafenkapazität (Airport Declared Capacity); 

— alle für Flugsicherungsdienste relevanten Koordinierungsparameter (Coordination Parameters); 

— geplantes Niveau der Dienstqualität (Verspätung, Pünktlichkeit usw.) im Zusammenhang mit der Erklärung der 
Flughafenkapazität, sofern dieses festgelegt wurde; 

— detaillierte Beschreibung der Indikatoren, die zur Festlegung des geplanten Niveaus der Dienstqualität verwendet 
wurden, sofern dieses festgelegt wurde. 

3.2.2. Flughafenbetreiber stellen zum Zweck der Leistungsüberprüfung die folgenden operationellen Daten für jeden 
ankommenden oder abgehenden Flug bereit: 

— Luftfahrzeug-Eintragungszeichen (Aircraft Registration); 

— Luftfahrzeugmuster (Aircraft Type); 

— Flugnummer (Flight Identifier);
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— codierter Start- und Zielflughafen (Encoded aerodrome of departure and of destination); 

— Out-Off-On-In-Zeitstempel (Out-Off-On-In Time Stamps); 

— Flugregeln (Flight Rules) und Flugtyp (Flight Type); 

— Flughafenankunfts- und -abflugzeitnische, falls zutreffend; 

— Lande- und Startbahnkennung (Arrival and Departure Runway Designator); 

— Ankunfts- und Abflugposition (Arrival and Departure Stand); 

— Verspätungsursachen (Delay Causes), falls zutreffend (nur für abgehende Flüge); 

— Enteisungsinformation (De-icing or Anti-Icing Information), falls zutreffend. 

3.2.3. Flughafenbetreiber stellen zum Zweck der Leistungsüberprüfung die folgenden operationellen Daten für jede 
operationelle Annullierung bereit: 

— Flugnummer (Flight Identifier); 

— Luftfahrzeugmuster (Aircraft Type); 

— planmäßiger Start- und Zielflughafen (Scheduled Airport of Departure and of Destination); 

— Flughafenankunfts- und -abflugzeitnische, falls zutreffend; 

— Annullierungsgrund. 

3.2.4. Flughafenbetreiber können zum Zweck der Leistungsüberprüfung Folgendes bereitstellen: 

— freiwillige Berichte zu Leistungsabfall oder Störung der Flugsicherung an Flughäfen; 

— freiwillige Berichte zu flugsicherungsbedingten Sicherheitsvorkommnissen; 

— freiwillige Berichte zu Kapazitätsengpässen von Terminals; 

— freiwillige Berichte zu Konsultationstreffen mit Flugsicherungsorganisationen und staatlichen Stellen. 

3.3. Periodizität und Fristen der Datenbereitstellung 

Die in Abschnitt 3.2.1 genannten Daten sind zweimal jährlich gemäß dem in Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 
95/93 festgelegten Zeitplan bereitzustellen. 

Werden die in den Abschnitten 3.2.2 und 3.2.3 genannten Daten bereitgestellt, sind sie monatlich innerhalb eines 
Monats nach Ende des Flugmonats bereitzustellen. 

Die in Abschnitt 3.2.4 genannten Berichte können jederzeit vorgelegt werden. 

4. VON FLUGHAFENKOORDINATOREN BEREITZUSTELLENDE DATEN 

4.1. Datensatzspezifikation 

Flughafenkoordinatoren stellen die folgenden Daten zum Zweck der Leistungsüberprüfung bereit: 

Die in Artikel 4 Absatz 8 der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 genannten Daten. 

4.2. Periodizität und Fristen der Datenbereitstellung 

Die Daten sind zweimal jährlich gemäß dem in Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 95/93 festgelegten Zeitplan 
bereitzustellen. 

5. VON LUFTFAHRTUNTERNEHMEN BEREITZUSTELLENDE DATEN 

Dieser Abschnitt gilt für Luftfahrtunternehmen, die im Durchschnitt der drei Vorjahre mehr als 35 000 Flüge im 
Jahr innerhalb des europäischen Luftraums durchführen.
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5.1. Begriffsbestimmungen 

5.1.1. Für die Zwecke dieses Anhangs gelten dieselben Begriffsbestimmungen wie in Anhang IV Abschnitt 3.1 sowie 
zusätzlich: 

a) „Kraftstoffverbrauch“ (Fuel Burn) ist die tatsächliche Menge des beim gesamten Flug (von Flugsteig zu Flugsteig) 
verbrauchten Kraftstoffs; 

b) „tatsächliche Masse auf dem Vorfeld“ (Actual Ramp Weight) ist die Masse des Luftfahrzeugs in metrischen 
Tonnen vor Anlassen der Triebwerke. 

5.2. Datensatzspezifikation 

5.2.1. Die Luftfahrtunternehmen stellen zum Zweck der Leistungsüberprüfung die folgenden Daten für jeden von ihnen 
innerhalb des geografischen Geltungsbereichs dieser Verordnung durchgeführten Flug bereit: 

— Luftfahrzeug-Eintragungszeichen (Aircraft Registration); 

— Flugnummer (Flight Identifier); 

— Flugregeln (Flight Rules) und Flugtyp (Flight Type); 

— codierter Start- und Zielflughafen (Encoded Airport of Departure and of Destination); 

— Lande -und Startbahnkennung (Arrival and Departure Runway Designator), falls zutreffend; 

— Ankunfts- und Abflugposition (Arrival and Departure Stand), falls zutreffend; 

— Out-Off-On-In-Zeitstempel (Out-Off-On-In Time Stamps), sowohl planmäßig als auch tatsächlich (Scheduled 
and Actual); 

— Verspätungsursachen (Delay Causes); 

— Enteisungsinformation (De-icing or Anti-Icing Information), falls zutreffend. 

5.2.2. Die Luftfahrtunternehmen stellen zum Zweck der Leistungsüberprüfung die in Anhang IV Abschnitt 3.2.3 ge­
nannten Daten für jede operationelle Annullierung innerhalb des geografischen Geltungsbereichs dieser Verordnung 
bereit. 

5.2.3. Zusätzlich zu den Daten, die nach Anhang IV Teil B der Richtlinie 2003/87EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der 
Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates ( 1 ) bereitzustellen sind, können die Luftfahrt­
unternehmen der Kommission die folgenden Daten für jeden Flug bereitstellen, den sie im geografischen Geltungs­
bereich dieser Verordnung durchführen: 

— Kraftstoffverbrauch (Fuel Burn); 

— tatsächliche Masse auf dem Vorfeld (Actual Ramp Weight). 

5.2.4. Luftfahrtunternehmen können zum Zweck der Leistungsüberprüfung Folgendes bereitstellen: 

— freiwillige Berichte über den Zugang zum Luftraum; 

— freiwillige Berichte zu Leistungsabfall oder Störung der Flugsicherung an Flughäfen; 

— freiwillige Berichte zu flugsicherungsbedingten Sicherheitsvorkommnissen; 

— freiwillige Berichte zu Kapazitätsengpässen auf der Strecke, Flugflächenbeschränkungen (Level Capping) oder 
Umleitungen (Rerouting); 

— freiwillige Berichte zu Konsultationstreffen mit Flugsicherungsorganisationen und staatlichen Stellen. 

5.3. Periodizität der Datenbereitstellung 

Die in Anhang IV Abschnitt 5.2.1, 5.2.2 und 5.2.3 genannten Daten sind monatlich bereitzustellen. 

Die in Abschnitt 5.2.4 genannten Berichte können jederzeit vorgelegt werden.
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VERORDNUNG (EU) Nr. 692/2010 DER KOMMISSION 

vom 30. Juli 2010 

zur Einreihung von bestimmten Waren in die Kombinierte Nomenklatur 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 
23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenkla­
tur sowie den Gemeinsamen Zolltarif ( 1 ), insbesondere auf 
Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Um die einheitliche Anwendung der Kombinierten No­
menklatur im Anhang der Verordnung (EWG) Nr. 
2658/87 zu gewährleisten, sind Vorschriften für die Ein­
reihung der im Anhang dieser Verordnung aufgeführten 
Waren zu erlassen. 

(2) In der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 sind allgemeine 
Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten No­
menklatur festgelegt. Diese Vorschriften gelten auch für 
die Auslegung jeder anderen Nomenklatur, die die Kom­
binierte Nomenklatur — auch nur teilweise oder unter 
etwaiger Hinzufügung von Unterteilungen — übernimmt 
und die aufgrund besonderer Regelungen der Union auf­
gestellt wurde, um tarifliche oder sonstige Maßnahmen 
im Rahmen des Warenverkehrs anzuwenden. 

(3) In Anwendung dieser allgemeinen Vorschriften sind die 
in Spalte 1 der Tabelle im Anhang dieser Verordnung 
genannten Waren mit den in Spalte 3 genannten Begrün­
dungen in die in Spalte 2 der Tabelle angegebenen KN- 
Codes einzureihen. 

(4) Es ist angemessen, dass vorbehaltlich der geltenden Be­
stimmungen der Gemeinschaft bezüglich des Systems der 
doppelten Kontrolle und der vorherigen und nachträgli­

chen gemeinschaftlichen Überwachung der Textileinfuh­
ren in die Gemeinschaft die von den Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten erteilten verbindlichen Zolltarifauskünfte, 
die die Einreihung von Waren in die Kombinierte No­
menklatur betreffen und die mit dem in dieser Verord­
nung festgesetzten Gemeinschaftsrecht nicht übereinstim­
men, während eines Zeitraums von 60 Tagen von dem 
Berechtigten gemäß den Bestimmungen des Artikels 12 
Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates 
vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der 
Gemeinschaften ( 2 ) weiterverwendet werden können. 

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent­
sprechen der Stellungnahme des Ausschusses für den 
Zollkodex — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Spalte 1 der Tabelle im Anhang beschriebenen Waren 
werden in die Kombinierte Nomenklatur unter die in Spalte 2 
der Tabelle genannten KN-Codes eingereiht. 

Artikel 2 

Vorbehaltlich der geltenden Bestimmungen der Gemeinschaft 
bezüglich des Systems der doppelten Kontrolle und der vorheri­
gen und nachträglichen gemeinschaftlichen Überwachung der 
Textileinfuhren in die Gemeinschaft können die von den Zoll­
behörden der Mitgliedstaaten erteilten verbindlichen Zolltarif­
auskünfte, die mit dem in dieser Verordnung festgesetzten Ge­
meinschaftsrecht nicht übereinstimmen, während eines Zeit­
raums von 60 Tagen gemäß den Bestimmungen des Artikels 
12 Absatz 6 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 weiter ver­
wendet werden. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver­
öffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Brüssel, den 30. Juli 2010 

Für die Kommission 

Neelie KROES 
Vizepräsidentin
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ANHANG 

Warenbezeichnung Einreihung 
(KN-Code) Begründung 

(1) (2) (3) 

1. Ware, halbkreisförmig, etwa 75 cm 
lang und 45 cm breit, bestehend aus 
einem dicken Gewebe aus Spinnstoff 
(versponnene Kokosfaser), das den 
Großteil der Oberfläche bildet, sowie 
einer Rückseite aus Kautschuk. Die 
Ware ist mit einer Zierleiste aus Kaut­
schuk eingefasst (Türvorleger) 

(siehe Abbildung 652) (*) 

5702 20 00 Einreihung nach den Allgemeinen Vorschrif­
ten 1, 3 b und 6 für die Auslegung der Kom­
binierten Nomenklatur, der Anmerkung 2 
Buchstabe a zu Kapitel 40, der Anmer- 
kung 1 zu Kapitel 46, der Anmerkung 1 zu 
Kapitel 57 sowie dem Wortlaut der KN-Codes 
5702 und 5702 20 00. 

Kokosfaser ist ein pflanzlicher Spinnstoff, der, 
wenn zu Garn versponnen, zu Position 5308 
gehört und somit unter Abschnitt XI der 
Kombinierten Nomenklatur (Spinnstoffe und 
Waren daraus) fällt. 

Die Schauseite der Ware besteht aus einem 
Gewebe aus Kokosgarn und Kautschuk, wobei 
die Kokosfaser der Ware ihren wesentlichen 
Charakter im Sinne der Allgemeinen Vor­
schrift 3 b verleiht, da die Kokosfaser das 
Abtreten der Schuhe ermöglicht und zudem 
den Großteil der Oberfläche bildet. 

Da der Spinnstoff (Gewebe aus Kokosgarn) 
die Schauseite der Ware bei deren Verwen­
dung bildet, ist die Ware ein „Fußbodenbelag 
aus Spinnstoff“ im Sinne der Anmerkung 1 
zu Kapitel 57. 

In Bezug auf Größe, Dicke, Härte und Festig­
keit weist die Ware die objektiven Merkmale 
eines Fußbodenbelags aus Spinnstoff (Türvor­
leger) auf. 

Außerdem schließt der Wortlaut der Position 
5702 „andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstof­
fen, gewebt“ ein, ohne dass zwischen einer 
Innen- oder Außenverwendung der Vorleger 
unterschieden und ihre Größe angegeben 
wird. 

Nach Anmerkung 2 Buchstabe a zu Kapitel 
40 kann die Ware somit nicht in Kapitel 40 
eingereiht werden, da Waren des Abschnitts 
XI (Spinnstoffe und Waren daraus) nicht zu 
diesem Kapitel gehören. 

Ebenso wenig kann die Ware in Kapitel 46 
eingereiht werden, da Garne aus Spinnstoffen 
nach Anmerkung 1 zu diesem Kapitel nicht 
zu diesem Kapitel gehören. 

Die Ware ist daher als Fußbodenbelag aus 
Spinnstoff in Kapitel 57 einzureihen. 

2. Ware, rechteckig, etwa 60 cm lang 
und 40 cm breit, bestehend aus Ko­
kosfaser, die einen dichten Flor bildet. 
Die Kokosfaser ist auf einen Unterbo­
den aus Polyvinylchlorid befestigt. Die 
Matte ist mit einer Zierleiste aus Poly­
vinylchlorid eingefasst (Türvorleger) 

(siehe Abbildung 653) (*) 

5705 00 90 Einreihung nach den Allgemeinen Vorschrif­
ten 1, 3 b und 6 für die Auslegung der Kom­
binierten Nomenklatur, der Anmerkung 2 
Buchstabe p zu Kapitel 39, der Anmer- 
kung 1 zu Kapitel 57 sowie dem Wortlaut 
der KN-Codes 5705 und 5705 00 90. 

Kokosfaser ist ein pflanzlicher Spinnstoff im 
Sinne der Position 5305 und fällt somit unter 
Abschnitt XI der Kombinierten Nomenklatur 
(Spinnstoffe und Waren daraus).
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(1) (2) (3) 

Die Schauseite der Ware besteht aus Kokosfa­
ser und Polyvinylchlorid, wobei die Kokosfa­
ser der Ware ihren wesentlichen Charakter im 
Sinne der Allgemeinen Vorschrift 3 b verleiht, 
da die Kokosfaser das Abtreten der Schuhe 
ermöglicht. 

Da der Spinnstoff (Kokosfaser) die Schauseite 
der Ware bei deren Verwendung bildet, ist die 
Ware ein „Fußbodenbelag aus Spinnstoff“ im 
Sinne der Anmerkung 1 zu Kapitel 57. 

In Bezug auf Größe, Dicke, Härte und Festig­
keit weist die Ware die objektiven Merkmale 
eines Fußbodenbelags aus Spinnstoff (Türvor­
leger) auf. 

Außerdem gehören zu Position 5705 Teppi­
che und Fußbodenbeläge aus Spinnstoffen, 
ohne dass zwischen einer Innen- oder Außen­
verwendung der Vorleger unterschieden und 
ihre Größe angegeben wird (siehe auch die 
HS-Erläuterungen zu Position 5705, erster 
Absatz). Zu dieser Position gehören auch Tep­
piche, bei denen ein Flor aus Spinnstofffasern, 
der auf einen Teppichgrund oder unmittelbar 
auf einen als Teppichgrund dienenden Kleb­
stoff befestigt worden ist, die Veloursoberflä­
che bildet (siehe auch die HS-Erläuterungen 
zu Position 5705, zweiter Absatz, 
Nummer 1). 

Nach Anmerkung 2 Buchstabe p zu Kapitel 
39 kann die Ware somit nicht in Kapitel 39 
eingereiht werden, da Waren des Abschnitts 
XI (Spinnstoffe und Waren daraus) nicht zu 
diesem Kapitel gehören. 

Die Ware ist daher als Fußbodenbelag aus 
Spinnstoff in Kapitel 57 einzureihen. 

(*) Die Abbildung dient lediglich der Information
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VERORDNUNG (EU) Nr. 693/2010 DER KOMMISSION 

vom 2. August 2010 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land­
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 der Kommis­
sion vom 21. Dezember 2007 mit Durchführungsbestimmun­
gen zu den Verordnungen (EG) Nr. 2200/96, (EG) Nr. 2201/96 
und (EG) Nr. 1182/2007 des Rates im Sektor Obst und Ge­
müse ( 2 ), insbesondere auf Artikel 138 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehenden Grundes: 

Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handels­
verhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommission fest­
zulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu 
berücksichtigenden Kriterien sind in der Verordnung (EG) Nr. 
1580/2007 für die in ihrem Anhang XV Teil A aufgeführten 
Erzeugnisse und Zeiträume festgelegt — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 138 der Verordnung (EG) Nr. 1580/2007 ge­
nannten pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang 
zur vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 3. August 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Brüssel, den 2. August 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code ( 1 ) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MK 27,7 
TR 50,2 
ZZ 39,0 

0707 00 05 TR 105,8 
ZZ 105,8 

0709 90 70 TR 110,0 
ZZ 110,0 

0805 50 10 AR 117,4 
UY 81,1 
ZA 103,0 
ZZ 100,5 

0806 10 10 CL 134,6 
EG 129,8 
IL 126,4 

MA 157,0 
TR 150,5 
ZA 98,7 
ZZ 132,8 

0808 10 80 AR 83,7 
BR 76,0 
CL 103,0 
CN 87,3 
NZ 101,5 
US 98,3 
UY 112,9 
ZA 104,3 
ZZ 95,9 

0808 20 50 AR 74,3 
CL 178,9 
CN 93,7 
ZA 105,5 
ZZ 113,1 

0809 20 95 TR 223,1 
ZZ 223,1 

0809 30 TR 162,4 
ZZ 162,4 

0809 40 05 BA 62,1 
IL 162,3 
XS 70,3 
ZZ 98,2 

( 1 ) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der Code 
„ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.

DE 3.8.2010 Amtsblatt der Europäischen Union L 201/27



VERORDNUNG (EU) Nr. 694/2010 DER KOMMISSION 

vom 2. August 2010 

zur Änderung der mit der Verordnung (EG) Nr. 877/2009 festgesetzten repräsentativen Preise und 
zusätzlichen Einfuhrzölle für bestimmte Erzeugnisse des Zuckersektors im Wirtschaftsjahr 2009/10 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 
22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der 
Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte land­
wirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche 
GMO) ( 1 ), 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommis­
sion vom 30. Juni 2006 mit Durchführungsbestimmungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 318/2006 des Rates für den Zuckerhandel 
mit Drittländern ( 2 ), insbesondere auf Artikel 36 Absatz 2 Un­
terabsatz 2 zweiter Satz, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und 
bestimmten Sirupen geltenden repräsentativen Preise 
und zusätzlichen Einfuhrzölle für das Wirtschaftsjahr 

2009/10 sind mit der Verordnung (EG) Nr. 877/2009 
der Kommission ( 3 ) festgesetzt worden. Diese Preise und 
Zölle wurden zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 
689/2010 der Kommission ( 4 ) geändert. 

(2) Die der Kommission derzeit vorliegenden Angaben füh­
ren zu einer Änderung der genannten Beträge gemäß den 
in der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 vorgesehenen Re­
geln und Modalitäten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die mit der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 für das Wirtschafts­
jahr 2009/10 festgesetzten repräsentativen Preise und zusätzli­
chen Zölle bei der Einfuhr der Erzeugnisse des Artikels 36 der 
Verordnung (EG) Nr. 877/2009 werden geändert und sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 3. August 2010 in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Brüssel, den 2. August 2010 

Für die Kommission, 
im Namen des Präsidenten, 

Jean-Luc DEMARTY 
Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche 

Entwicklung
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ANHANG 

Geänderte Beträge der ab dem 3. August 2010 geltenden repräsentativen Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle 
für Weißzucker, Rohzucker und die Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 95 

(EUR) 

KN-Code Repräsentativer Preis je 100 kg 
Eigengewicht des Erzeugnisses 

Zusätzlicher Zoll je 100 kg Eigengewicht 
des Erzeugnisses 

1701 11 10 ( 1 ) 44,37 0,00 

1701 11 90 ( 1 ) 44,37 1,59 

1701 12 10 ( 1 ) 44,37 0,00 
1701 12 90 ( 1 ) 44,37 1,30 

1701 91 00 ( 2 ) 45,04 3,96 

1701 99 10 ( 2 ) 45,04 0,83 
1701 99 90 ( 2 ) 45,04 0,83 

1702 90 95 ( 3 ) 0,45 0,24 

( 1 ) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang IV Abschnitt III der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. 
( 2 ) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Anhang IV Abschnitt II der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007. 
( 3 ) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS DES RATES 

vom 26. Juli 2010 

über die Organisation und die Arbeitsweise des Europäischen Auswärtigen Dienstes 

(2010/427/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson­
dere auf Artikel 27 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments, 

nach Zustimmung der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Zweck dieses Beschluss es ist es, die Organisation und die 
Arbeitsweise des Europäischen Auswärtigen Dienstes 
(„EAD“) festzulegen, einer dem Hohen Vertreter der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik („Hoher Vertre­
ter“) unterstellten, funktional eigenständigen Einrichtung 
der Union, die nach Artikel 27 Absatz 3 des Vertrags 
über die Europäische Union („EUV“) in der durch den 
Vertrag von Lissabon geänderten Fassung errichtet wird. 
Dieser Beschluss und insbesondere der darin verwendete 
Begriff „Hoher Vertreter“ werden im Einklang mit den 
verschiedenen Funktionen des Hohen Vertreters nach 
Artikel 18 EUV ausgelegt. 

(2) Nach Artikel 21 Absatz 3 Unterabsatz 2 EUV achtet die 
Union auf die Kohärenz zwischen den einzelnen Berei­
chen ihres auswärtigen Handelns sowie zwischen diesen 
und ihren übrigen Politikbereichen. Der Rat und die 
Kommission, die vom Hohen Vertreter unterstützt wer­
den, stellen diese Kohärenz sicher und arbeiten zu diesem 
Zweck zusammen. 

(3) Der EAD wird den Hohen Vertreter, der auch einer der 
Vizepräsidenten der Kommission und Präsident des Rates 
(Auswärtige Angelegenheiten) ist, bei der Erfüllung seines 
Auftrags unterstützen, der, wie insbesondere in den 
Artikeln 18 und 27 EUV umrissen, darin besteht, die 
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik („GASP“) 
der Union zu leiten und die Kohärenz des auswärtigen 
Handelns der Union sicherzustellen. Der EAD wird den 
Hohen Vertreter in seiner Eigenschaft als Präsident des 
Rates (Auswärtige Angelegenheiten) unbeschadet der nor­

malen Aufgaben des Generalsekretariats des Rates unter­
stützen. Der EAD wird den Hohen Vertreter ferner in 
seiner Eigenschaft als Vizepräsident der Kommission im 
Hinblick auf die Wahrnehmung seiner Zuständigkeiten 
innerhalb der Kommission in Bezug auf deren Zuständig­
keiten im Bereich der Außenbeziehungen und bei der 
Koordinierung der übrigen Aspekte des auswärtigen Han­
delns der Union unbeschadet der normalen Aufgaben der 
Kommissionsdienststellen unterstützen. 

(4) Im Rahmen seines Beitrags zu den Programmen der 
Union für die Zusammenarbeit mit Drittländern sollte 
der EAD bestrebt sein, sicherzustellen, dass die Pro­
gramme die Ziele für das auswärtige Handeln nach 
Artikel 21 EUV, insbesondere dessen Absatz 2 
Buchstabe d, erfüllen und dass sie den Zielen der Ent­
wicklungspolitik der Union nach Artikel 208 des Ver­
trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(„AEUV“) gerecht werden. In diesem Zusammenhang 
sollte der EAD auch die Verwirklichung der Ziele des 
Europäischen Konsenses über die Entwicklungspolitik ( 1 ) 
und des Europäischen Konsenses über die humanitäre 
Hilfe ( 2 ) fördern. 

(5) Aus dem Vertrag von Lissabon ergibt sich, dass der EAD 
so bald wie möglich nach Inkrafttreten dieses Vertrags 
funktionsfähig sein muss, damit dessen Bestimmungen 
durchgeführt werden können. 

(6) Das Europäische Parlament wird seine Rolle im auswär­
tigen Handeln der Union — einschließlich seiner Auf­
gaben der politischen Kontrolle nach Artikel 14 
Absatz 1 EUV — sowie in Gesetzgebungs- und Haus­
haltsangelegenheiten gemäß den Verträgen uneinge­
schränkt wahrnehmen. Außerdem wird der Hohe Vertre­
ter nach Artikel 36 EUV das Europäische Parlament re­
gelmäßig zu den wichtigsten Aspekten und den grund­
legenden Weichenstellungen der GASP hören und darauf 
achten, dass die Auffassungen des Europäischen Par­
laments gebührend berücksichtigt werden. Der EAD 
wird den Hohen Vertreter in dieser Hinsicht unterstützen. 
Es sollten spezifische Vereinbarungen über den Zugang
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der Mitglieder des Europäischen Parlaments zu Ver­
schlusssachen aus dem GASP-Bereich getroffen werden. 
Bis zur Annahme solcher Vereinbarungen gelten die Be­
stimmungen der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
20. November 2002 zwischen dem Europäischen Par­
lament und dem Rat über den Zugang des Europäischen 
Parlaments zu sensiblen Informationen des Rates im Be­
reich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ( 1 ). 

(7) Der Hohe Vertreter oder sein Vertreter sollte die in den 
jeweiligen Gründungsakten der Europäischen Verteidi­
gungsagentur ( 2 ), des Satellitenzentrums der Europäischen 
Union ( 3 ), des Instituts der Europäischen Union für Si­
cherheitsstudien ( 4 ) und des Europäischen Sicherheits- 
und Verteidigungskollegs ( 5 ) vorgesehenen Zuständigkei­
ten ausüben. Der EAD sollte jenen Einrichtungen die 
Unterstützung zukommen lassen, die derzeit vom Gene­
ralsekretariat des Rates bereitgestellt wird. 

(8) Es sollten Bestimmungen über das Personal des EAD und 
dessen Einstellung erlassen werden, sofern solche Bestim­
mungen für die Organisation und Arbeitsweise des EAD 
notwendig sind. Gleichzeitig sollten nach Artikel 336 
AEUV die erforderlichen Änderungen des Statuts der Be­
amten der Europäischen Gemeinschaften („Statut“) und 
der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediens­
teten der Gemeinschaften ( 6 ) („BBSB“) unbeschadet des 
Artikels 298 AEUV vorgenommen werden. In Angele­
genheiten seines Personals sollte der EAD wie ein Organ 
im Sinne des Statuts und der BBSB behandelt werden. 
Der Hohe Vertreter wird die Funktion der Anstellungs­
behörde sowohl hinsichtlich der Beamten, die dem Statut 
unterliegen, als auch hinsichtlich der Bediensteten, die 
den BBSB unterliegen, wahrnehmen. Die Zahl der Beam­
ten und Bediensteten des EAD wird jährlich als Teil des 
Haushaltsverfahrens beschlossen und im Stellenplan auf­
geführt werden. 

(9) Das Personal des EAD sollte sich bei der Erfüllung seiner 
Pflichten und in seinem Verhalten ausschließlich von den 
Interessen der Union leiten lassen. 

(10) Personaleinstellungen sollten auf der Grundlage des Leis­
tungsprinzips erfolgen, wobei auf eine angemessene geo­
grafische Streuung und ein ausgewogenes Geschlechter­

verhältnis zu achten ist. Der EAD sollte eine bedeutsame 
Personalpräsenz aller Mitgliedstaaten aufweisen. Die für 
2013 vorgesehene Überprüfung sollte diesen Punkt sowie 
gegebenenfalls Vorschläge für zusätzliche gezielte Maß­
nahmen zur Beseitigung etwaiger Unausgewogenheiten 
umfassen. 

(11) Nach Artikel 27 Absatz 3 EUV wird der EAD Beamte des 
Generalsekretariats des Rates und der Kommission sowie 
Personal aus den diplomatischen Diensten der Mitglied­
staaten umfassen. Zu diesem Zweck werden die betref­
fenden Abteilungen und Aufgabenbereiche des General­
sekretariats des Rates und der Kommission zusammen 
mit den Beamten und Bediensteten auf Zeit, die eine 
Planstelle in solchen Abteilungen und Aufgabenbereichen 
innehaben, in den EAD überführt. Bis zum 1. Juli 2013 
wird der EAD ausschließlich Beamte des Generalsekreta­
riats des Rates und der Kommission sowie Personal aus 
den diplomatischen Diensten der Mitgliedstaaten einstel­
len. Nach diesem Zeitpunkt sollten sich alle Beamten und 
sonstigen Bediensteten der Europäischen Union auf freie 
Planstellen im EAD bewerben können. 

(12) Der EAD kann in Einzelfällen auf abgeordnete nationale 
Sachverständige („ANS“) zurückgreifen, die dem Hohen 
Vertreter unterstellt werden. ANS, die eine Planstelle im 
EAD innehaben, werden nicht dem Drittel des gesamten 
Personals des EAD auf Ebene der Funktionsgruppe Ad­
ministration („AD-Ebene“) zugerechnet, das aus nationa­
len Bediensteten der Mitgliedstaaten bestehen sollte, so­
bald der EAD seine volle Stärke erreicht haben wird. 
Während der Aufbauphase des EAD können sie nicht 
automatisch, sondern nur mit Zustimmung der Behörden 
des Herkunftsmitgliedstaats versetzt werden. Bei Ablauf 
des Vertrags eines nach Artikel 7 zum EAD versetzten 
ANS wird der betreffende Posten in eine Zeitbediens­
tetenstelle umgewandelt, sofern die von dem ANS wahr­
genommenen Aufgaben den Aufgaben entsprechen, die 
normalerweise von Personal der AD-Ebene erfüllt wer­
den, und sofern die erforderliche Stelle im Stellenplan 
vorgesehen ist. 

(13) Die Kommission und der EAD werden die detaillierten 
Regelungen vereinbaren, nach denen die Kommission 
den Delegationen Weisungen erteilt. Darin sollte ins­
besondere vorgesehen werden, dass die Kommission, 
wenn sie den Delegationen Weisungen erteilt, gleichzeitig 
dem Delegationsleiter und der Zentralverwaltung des 
EAD eine Kopie dieser Weisungen übermittelt. 

(14) Die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates 
vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung 
für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemein­
schaften ( 7 ) („Haushaltsordnung“) sollte dahin gehend ge­
ändert werden, dass der EAD in deren Artikel 1 auf­
genommen wird und einen eigenen Einzelplan im Haus­
haltsplan der Union erhält. Nach den geltenden Vor­
schriften und wie für anderen Organe üblich, wird ein
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Teil des Jahresberichts des Rechnungshofs auch dem EAD 
gewidmet sein und der EAD wird auf diesen Bericht ant­
worten. Der EAD wird den Entlastungsverfahren nach 
Artikel 319 AEUV und nach den Artikeln 145 bis 147 
der Haushaltsordnung unterliegen. Der Hohe Vertreter 
leistet dem Europäischen Parlament die erforderliche Un­
terstützung, damit das Europäische Parlament sein Recht 
als Entlastungsbehörde ausüben kann. Die Ausführung 
des Verwaltungshaushaltsplans fällt nach Artikel 317 
AEUV in die Zuständigkeit der Kommission. Bei Be­
schlüssen mit finanziellen Auswirkungen werden ins­
besondere die in Titel IV der Haushaltsordnung festgeleg­
ten Zuständigkeiten eingehalten, vor allem die Artikel 64 
bis 68 über die Verantwortlichkeit der Finanzakteure und 
Artikel 75 über Ausgabenvorgänge. 

(15) Die Errichtung des EAD sollte nach dem Grundsatz der 
Kostenwirksamkeit erfolgen, mit dem Ziel, möglichst 
haushaltsneutral zu sein. Deshalb wird es erforderlich 
sein, Übergangsregelungen vorzusehen und die Kapazitä­
ten erst allmählich aufzubauen. Unnötige Überschneidun­
gen von Aufgaben, Funktionen und Ressourcen mit an­
deren Strukturen sind zu vermeiden. Jede sich bietende 
Rationalisierungsmöglichkeit sollte genutzt werden. 

Zudem wird es notwendig sein, eine Anzahl zusätzlicher 
Stellen für Zeitbedienstete aus den Mitgliedstaaten vor­
zusehen, die im Rahmen des derzeitigen mehrjährigen 
Finanzrahmens finanziert werden müssen. 

(16) Es sollten Vorschriften für die Tätigkeiten des EAD und 
seines Personals bezüglich Sicherheit, den Schutz von 
Verschlusssachen und Transparenz erlassen werden. 

(17) Es wird darauf hingewiesen, dass das Protokoll über die 
Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Union auf 
den EAD, seine Beamten und sonstigen Bediensteten, die 
dem Statut beziehungsweise den BBSB unterliegen wer­
den, Anwendung findet. 

(18) Die Europäische Union und die Europäische Atom­
gemeinschaft verfügen weiterhin über einen einheitlichen 
institutionellen Rahmen. Daher ist es unbedingt erforder­
lich, die Kohärenz in den Außenbeziehungen von Union 
und Euratom zu gewährleisten und es den Delegationen 
der Union zu ermöglichen, die Vertretung der Europäi­
schen Atomgemeinschaft in Drittländern und bei interna­
tionalen Organisationen wahrzunehmen. 

(19) Der Hohe Vertreter sollte bis Mitte 2013 eine Überprü­
fung der Organisation und der Arbeitsweise des EAD 
vorlegen, der gegebenenfalls Vorschläge für eine Über­
arbeitung dieses Beschlusses beigefügt werden. Diese 
Überprüfung sollte spätestens Anfang 2014 angenom­
men werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Rechtsnatur und Geltungsbereich 

(1) Dieser Beschluss legt die Organisation und die Arbeits­
weise des Europäischen Auswärtigen Dienstes („EAD“) fest. 

(2) Der EAD, der seinen Sitz in Brüssel hat, ist eine funk­
tional eigenständige Einrichtung der Europäischen Union, die 
vom Generalsekretariat des Rates und von der Kommission 
getrennt ist und über die erforderliche Rechts- und Geschäfts­
fähigkeit verfügt, um ihre Aufgaben auszuführen und ihre Ziele 
zu erreichen. 

(3) Der EAD untersteht dem Hohen Vertreter der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik („Hoher Vertreter“). 

(4) Der EAD besteht aus einer Zentralverwaltung und den 
Delegationen der Union in Drittländern und bei internationalen 
Organisationen. 

Artikel 2 

Aufgaben 

(1) Der EAD unterstützt den Hohen Vertreter bei der Erfül­
lung seines Auftrags, wie er insbesondere in den Artikeln 18 
und 27 EUV niedergelegt ist: 

— bei der Erfüllung seines Auftrags, die Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik („GASP“) der Europäischen Union, 
einschließlich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi­
gungspolitik („GSVP“), zu leiten, durch seine Vorschläge 
zur Festlegung dieser Politik, die er im Auftrag des Rates 
durchführt, beizutragen und für die Kohärenz des auswärti­
gen Handelns der Union zu sorgen; 

— in seiner Eigenschaft als Präsident des Rates (Auswärtige 
Angelegenheiten), unbeschadet der normalen Aufgaben des 
Generalsekretariats des Rates; 

— in seiner Eigenschaft als Vizepräsident der Kommission bei 
der Wahrnehmung — innerhalb der Kommission — der 
dieser übertragenen Zuständigkeiten im Bereich der Außen­
beziehungen und bei der Koordinierung der übrigen Aspekte 
des auswärtigen Handelns der Union, und zwar unbeschadet 
der normalen Aufgaben der Dienststellen der Kommission. 

(2) Der EAD unterstützt den Präsidenten des Europäischen 
Rates, den Präsidenten der Kommission und die Kommission 
bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben im Bereich 
der Außenbeziehungen. 

Artikel 3 

Zusammenarbeit 

(1) Der EAD unterstützt die diplomatischen Dienste der Mit­
gliedstaaten sowie das Generalsekretariat des Rates und die 
Dienststellen der Kommission und arbeitet mit ihnen zusam­
men, um die Kohärenz zwischen den einzelnen Bereichen des 
auswärtigen Handelns der Union sowie zwischen diesen und 
den übrigen Politikbereichen der Union sicherzustellen. 

(2) Bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Aufgaben konsul­
tieren der EAD und die Dienststellen der Kommission einander 
zu allen Fragen im Zusammenhang mit dem auswärtigen Han­
deln der Union; davon ausgenommen sind Fragen, die in den 
Bereich der GSVP fallen. Der EAD nimmt an den vorbereitenden 
Arbeiten und Verfahren im Zusammenhang mit Maßnahmen, 
die die Kommission in diesem Bereich vorzubereiten hat, teil.

DE L 201/32 Amtsblatt der Europäischen Union 3.8.2010



Dieser Absatz wird gemäß Titel V Kapitel 1 EUV und nach 
Artikel 205 AEUV durchgeführt 

(3) Der EAD kann außerdem mit den einschlägigen Dienst­
stellen des Generalsekretariats des Rates, der Kommission oder 
anderen Stellen oder interinstitutionellen Einrichtungen der 
Union Dienstleistungsvereinbarungen schließen. 

(4) Der EAD stellt den anderen Organen und Einrichtungen 
der Union, insbesondere dem Europäischen Parlament, zweck­
dienliche Unterstützung und Zusammenarbeit zur Verfügung. 
Der EAD kann gegebenenfalls auch von diesen Organen und 
Einrichtungen sowie von Agenturen der Union Unterstützung 
und Zusammenarbeit erhalten. Der Interne Prüfer des EAD ar­
beitet mit dem Internen Prüfer der Kommission zusammen, um 
eine kohärente Prüfungspraxis insbesondere unter dem Blick­
winkel der Zuständigkeit der Kommission für die operativen 
Ausgaben zu gewährleisten. Der EAD arbeitet außerdem nach 
Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 ( 1 ) mit dem Eu­
ropäischen Amt für Betrugsbekämpfung („OLAF“) zusammen. 
Insbesondere erlässt er unverzüglich den nach der genannten 
Verordnung erforderlichen Beschluss über die Bedingungen 
und Modalitäten für interne Untersuchungen. Nach der genann­
ten Verordnung lassen die Mitgliedstaaten gemäß den einzel­
staatlichen Bestimmungen und die Organe den Bediensteten 
von OLAF bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die erforder­
liche Unterstützung zukommen. 

Artikel 4 

Zentralverwaltung des EAD 

(1) Der EAD wird von einem Geschäftsführenden Generalse­
kretär verwaltet, der dem Hohen Vertreter unterstellt ist. Der 
Geschäftsführende Generalsekretär trifft alle erforderlichen Maß­
nahmen für das reibungslose Funktionieren des EAD, einschließ­
lich dessen Verwaltung und Haushaltsführung. Der Geschäfts­
führende Generalsekretär gewährleistet eine effektive Koordinie­
rung zwischen allen Abteilungen der Zentralverwaltung sowie 
mit den Delegationen der Union. 

(2) Der Geschäftsführende Generalsekretär wird von zwei 
Stellvertretenden Generalsekretären unterstützt. 

(3) Die Zentralverwaltung des EAD wird in Generaldirektio­
nen untergliedert. 

a) Sie umfasst insbesondere: 

— Mehrere Generaldirektionen, die alle Länder und Regio­
nen der Welt abdeckende geografische Referate sowie 
Referate für multilaterale Angelegenheiten und themati­
sche Referate umfassen. Diese Verwaltungseinheiten 
stimmen sich erforderlichenfalls mit dem Generalsekre­
tariat des Rates sowie mit den einschlägigen Dienststel­
len der Kommission ab. 

— Eine Generaldirektion für Verwaltung, Personal, Haus­
halt, Sicherheit sowie Kommunikations- und Informati­
onssysteme, die im Rahmen des EAD unter der Leitung 
des Geschäftsführenden Generalsekretärs tätig ist. Der 

Hohe Vertreter ernennt nach den üblichen Einstellungs­
vorschriften einen Generaldirektor für Haushalt und Ver­
waltung, der dem Hohen Vertreter untersteht. Dieser 
Generaldirektor ist dem Hohen Vertreter gegenüber für 
die Verwaltung und interne Haushaltsführung des EAD 
verantwortlich. Er folgt denselben Haushaltslinien und 
Verwaltungsvorschriften, wie sie auf den Teil des 
Einzelplans III des Haushaltsplans der Union Anwen­
dung finden, der unter die Rubrik 5 des mehrjährigen 
Finanzrahmens fällt. 

— Die Direktion Krisenmanagement und Planung, den Stab 
für die Planung und Durchführung ziviler Operationen, 
den Militärstab der Europäischen Union und das Lage­
zentrum der Europäischen Union, die der unmittelbaren 
Aufsicht und Verantwortung des Hohen Vertreters unter­
stehen und diesen bei seiner Aufgabe unterstützen, die 
GASP der Union nach Maßgabe der Bestimmungen des 
Vertrags durchzuführen, wobei nach Artikel 40 EUV die 
sonstigen Zuständigkeiten der Union zu achten sind. 

Die spezifischen Merkmale dieser Strukturen sowie die Beson­
derheiten ihrer Funktionen, ihrer Einstellungsverfahren und der 
Rechtsstellung ihres Personals werden geachtet. 

Es wird eine umfassende Koordinierung zwischen allen Struktu­
ren des EAD sichergestellt. 

b) Die Zentralverwaltung des EAD umfasst ferner: 

— Einen strategischen Planungsstab; 

— eine Rechtsabteilung, die der Verwaltungsaufsicht des 
Geschäftsführenden Generalsekretärs untersteht und die 
eng mit den Juristischen Diensten des Rates und der 
Kommission zusammenarbeitet; 

— Abteilungen für interinstitutionelle Beziehungen, Infor­
mation und öffentliche Diplomatie, interne Prüfung 
und Inspektionen sowie den Schutz personenbezogener 
Daten. 

(4) Der Hohe Vertreter benennt die Vorsitzenden der Vor­
bereitungsgremien des Rates, in denen ein Vertreter des Hohen 
Vertreters den Vorsitz führt, einschließlich des Vorsitzenden des 
Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees, entsprechend 
den detaillierten Regelungen, die in Anhang II des Beschlusses 
2009/908/EU des Rates vom 1. Dezember 2009 zur Festlegung 
von Maßnahmen für die Durchführung des Beschlusses des Eu­
ropäischen Rates über die Ausübung des Vorsitzes im Rat und 
über den Vorsitz in den Vorbereitungsgremien des Rates ( 2 ) fest­
gelegt sind. 

(5) Der Hohe Vertreter und der EAD werden erforderlichen­
falls vom Generalsekretariat des Rates und den einschlägigen 
Dienststellen der Kommission unterstützt. Hierzu können zwi­
schen dem EAD, dem Generalsekretariat des Rates und den 
einschlägigen Dienststellen der Kommission Dienstleistungsver­
einbarungen geschlossen werden.
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Artikel 5 

Delegationen der Union 

(1) Der Beschluss zur Eröffnung oder Schließung einer Dele­
gation wird vom Hohen Vertreter im Einvernehmen mit dem 
Rat und der Kommission erlassen. 

(2) Jede Delegation der Union wird einem Delegationsleiter 
unterstellt. 

Das gesamte Personal der Delegation untersteht — unabhängig 
von seiner Rechtsstellung — hinsichtlich all seiner Tätigkeiten 
dem Delegationsleiter. Der Delegationsleiter ist gegenüber dem 
Hohen Vertreter für die Gesamtleitung der Arbeit der Delegation 
und für die Gewährleistung der Koordinierung aller Maßnahmen 
der Union rechenschaftspflichtig. 

Das Personal der Delegationen umfasst Personal des EAD und, 
soweit dies für die Ausführung des Haushaltsplans der Union 
und für die Durchführung der Politik der Union in Bereichen, 
die nicht in die Zuständigkeit des EAD fallen, zweckmäßig ist, 
Personal der Kommission. 

(3) Der Delegationsleiter nimmt Weisungen vom Hohen Ver­
treter und vom EAD entgegen und ist für deren Ausführung 
verantwortlich. 

In Bereichen, in denen die Kommission die ihr durch die Ver­
träge übertragenen Befugnisse ausübt, kann die Kommission den 
Delegationen im Einklang mit Artikel 221 Absatz 2 AEUV 
ebenfalls Weisungen erteilen, die unter der Gesamtverantwor­
tung des Delegationsleiters ausgeführt werden. 

(4) Der Delegationsleiter führt operative Kredite im Zusam­
menhang mit Projekten der EU in dem betreffenden Drittland 
aus, wenn er von der Kommission hierzu im Einklang mit der 
Haushaltsordnung nachgeordnet bevollmächtigt wurde. 

(5) Der Betrieb jeder Delegation wird regelmäßig durch den 
Geschäftsführenden Generalsekretär des EAD bewertet; die Be­
wertung beinhaltet auch Finanz- und Verwaltungsprüfungen. Zu 
diesem Zweck kann der Geschäftsführende Generalsekretär des 
EAD Unterstützung durch die einschlägigen Kommissionsdienst­
stellen beantragen. Zusätzlich zu den internen Maßnahmen des 
EAD übt das OLAF seine Befugnisse nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 aus, vor allem indem es Betrugsbekämpfungs­
maßnahmen durchführt. 

(6) Der Hohe Vertreter schließt die erforderlichen Verein­
barungen mit dem betreffenden Aufnahmeland, der betreffen­
den internationalen Organisation oder dem betreffenden Dritt­
staat. Der Hohe Vertreter trifft insbesondere die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Aufnahmeländer den 
Delegationen der Union sowie ihrem Personal und ihrem Besitz 
Vorrechte und Immunitäten einräumen, die den im Wiener 

Übereinkommen über diplomatische Beziehungen vom 
18. April 1961 genannten Vorrechten und Immunitäten gleich­
wertig sind. 

(7) Die Delegationen der Union müssen über ausreichende 
Kapazitäten verfügen, um den Bedürfnissen anderer Organe 
der Union, insbesondere des Europäischen Parlaments, bei ihren 
Kontakten mit den internationalen Organisationen oder den 
Drittstaaten, bei denen die Delegationen akkreditiert sind, nach­
zukommen. 

(8) Der Delegationsleiter ist befugt, die Union in dem Land, 
in dem die Delegation akkreditiert ist, insbesondere beim Ab­
schluss von Verträgen und als Partei bei Gerichtsverfahren zu 
vertreten. 

(9) Die Delegationen der Union arbeiten eng mit den diplo­
matischen Diensten der Mitgliedstaaten zusammen und tau­
schen mit ihnen Informationen aus. 

(10) Die Delegationen der Union unterstützen die Mitglied­
staaten im Einklang mit Artikel 35 Absatz 3 EUV auf Verlangen 
und ressourcenneutral in ihren diplomatischen Beziehungen und 
bei ihrer Rolle, konsularischen Schutz für Bürger der Union in 
Drittländern bereitzustellen. 

Artikel 6 

Personal 

(1) Dieser Artikel mit Ausnahme des Absatzes 3 gilt unbe­
schadet des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaf­
ten („Statut“) und der Beschäftigungsbedingungen für die sons­
tigen Bediensteten dieser Gemeinschaften („BBSB“), einschließ­
lich der nach Artikel 336 AEUV zur Anpassung an die Erforder­
nisse des EAD vorgenommenen Änderungen dieser Vorschrif­
ten. 

(2) Dem EAD gehören Beamte und sonstige Bedienstete der 
Europäischen Union an, einschließlich zu Bediensteten auf Zeit 
ernannter Mitglieder des Personals der diplomatischen Dienste 
der Mitgliedstaaten. 

Das Statut und die BBSB gelten für dieses Personal. 

(3) Erforderlichenfalls kann der EAD in bestimmten Fällen 
auf eine begrenzte Zahl abgeordneter nationaler Sachverständi­
ger („ANS“) mit Spezialkenntnissen zurückgreifen. 

Der Hohe Vertreter erlässt eine der im Beschluss 2003/479/EG 
des Rates vom 16. Juni 2003 über die Regelung für zum Ge­
neralsekretariat des Rates abgeordnete nationale Sachverständige 
und Militärexperten ( 1 ) festgelegten Regelung gleichwertige Re­
gelung, nach der ANS zum EAD abgestellt werden, um spezielle 
Fachkenntnisse in den Dienst einzubringen.
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(4) Das Personal des EAD lässt sich bei der Erfüllung seiner 
Pflichten und in seinem Verhalten ausschließlich von den Inte­
ressen der Union leiten. Unbeschadet des Artikels 2 Absatz 1 
dritter Gedankenstrich und der Artikel 2 Absatz 2 und Artikel 5 
Absatz 3 darf es Weisungen von einer Regierung, Behörde, 
Organisation oder Person außerhalb des EAD oder von einer 
anderen Stelle oder einer anderen Person als dem Hohen Ver­
treter weder einholen noch entgegennehmen. Nach Artikel 11 
Absatz 2 des Statuts nimmt das Personal des EAD von keiner 
Stelle außerhalb des EAD Vergütungen irgendwelcher Art an. 

(5) Die Befugnisse, die der Anstellungsbehörde durch das 
Statut und der zum Abschluss von Verträgen berechtigten Be­
hörde durch die BBSB übertragen sind, liegen beim Hohen Ver­
treter, der sie innerhalb des EAD delegieren kann. 

(6) Personaleinstellungen in den EAD erfolgen auf der 
Grundlage des Leistungsprinzips, wobei auf eine angemessene 
geografische Verteilung und ein ausgewogenes Geschlechterver­
hältnis zu achten ist. Das Personal des EAD umfasst eine be­
deutsame Präsenz von Staatsangehörigen aus allen Mitgliedstaa­
ten. Die nach Artikel 13 Absatz 3 vorgesehene Überprüfung 
deckt auch dieses Thema ab und beinhaltet gegebenenfalls Vor­
schläge für weitere besondere Maßnahmen, um etwaige Un­
gleichgewichte zu korrigieren. 

(7) Beamte der Union und Bedienstete auf Zeit aus den di­
plomatischen Diensten der Mitgliedstaaten haben dieselben 
Rechte und Pflichten und werden gleich behandelt; dies bedeutet 
insbesondere, dass sie für sämtliche Stellen unter gleichwertigen 
Bedingungen in Betracht kommen. Bei der Zuweisung von aus­
zuführenden Aufgaben in allen Bereichen, in denen der EAD 
tätig wird und in denen er politische Maßnahmen durchführt, 
wird nicht zwischen Bediensteten auf Zeit aus den nationalen 
diplomatischen Diensten und Beamten der Union unterschieden. 
Im Einklang mit den Bestimmungen der Haushaltsordnung un­
terstützen die Mitgliedstaaten die Union bei der Erfüllung finan­
zieller Verbindlichkeiten der Bediensteten auf Zeit aus den di­
plomatischen Diensten der Mitgliedstaaten, die sich aus einer 
Haftung aufgrund des Artikels 66 der Haushaltsordnung erge­
ben. 

(8) Der Hohe Vertreter legt die Auswahlverfahren für das 
Personal des EAD fest, die im Wege eines transparenten, auf 
das Leistungsprinzip gestützten Verfahrens durchgeführt wer­
den, damit Personal gewonnen wird, das in Bezug auf Befähi­
gung, Leistung und Integrität höchsten Ansprüchen genügt, 
während gleichzeitig eine angemessene geografische Streuung 
und ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis gewährleistet 
und der bedeutsamen Präsenz von Staatsangehörigen aus allen 
Mitgliedstaaten im EAD Rechung getragen wird. Vertreter der 
Mitgliedstaaten, des Generalsekretariats des Rates und der Kom­
mission werden in das Auswahlverfahren für die Besetzung 
freier Planstellen im EAD einbezogen. 

(9) Wenn der EAD seine volle Stärke erreicht hat, sollte das 
in Absatz 2 Unterabsatz 1 genannte Personal aus den Mitglied­

staaten mindestens ein Drittel des gesamten EAD-Personals auf 
AD-Ebene ausmachen. Ebenso sollten die Beamten der Union 
mindestens 60 % des gesamten EAD-Personals auf AD-Ebene 
ausmachen, einschließlich des aus den diplomatischen Diensten 
der Mitgliedstaaten stammenden Personals, das nach den Be­
stimmungen des Statuts in den Stand eines Beamten der Union 
übernommen wurde. Der Hohe Vertreter legt dem Europäischen 
Parlament und dem Rat jährlich einen Bericht über die Beset­
zung der Stellen im EAD vor. 

(10) Der Hohe Vertreter legt die Mobilitätsregelung fest, um 
für ein hohes Maß an Mobilität der Mitglieder des EAD-Per­
sonals zu sorgen. Für die in Artikel 4 Absatz 3 Buchstabe a 
dritter Gedankenstrich genannten Mitglieder des Personals gel­
ten besondere und detaillierte Regelungen. Grundsätzlich leisten 
alle Mitglieder des EAD-Personals in regelmäßigen Abständen 
Dienst in Delegationen der Union. Der Hohe Vertreter legt 
eine entsprechende Regelung fest. 

(11) Jeder Mitgliedstaat garantiert seinen Beamten, die Be­
dienstete auf Zeit im EAD geworden sind, nach den geltenden 
Bestimmungen seines innerstaatlichen Rechts die sofortige Wie­
derverwendung am Ende ihrer Dienstzeit im EAD. Diese Dienst­
zeit darf nach Artikel 50b der BBSB acht Jahre nicht überschrei­
ten, es sei denn, sie wird in Ausnahmefällen im Interesse des 
Dienstes um höchstens zwei Jahre verlängert. 

Beamte der Union, die im EAD ihren Dienst verrichten, sind 
berechtigt, sich zu den gleichen Bedingungen wie interne Be­
werber auf Planstellen in ihrem Herkunftsorgan zu bewerben. 

(12) Es werden Vorkehrungen für eine geeignete gemeinsame 
Fortbildung des EAD-Personals getroffen; dabei wird insbeson­
dere auf Vorgehensweisen und Strukturen aufgebaut, die auf 
nationaler und auf Ebene der Union vorhanden sind. Der 
Hohe Vertreter ergreift in dem auf das Inkrafttreten dieses Be­
schlusses folgenden Jahr geeignete Maßnahmen zu diesem 
Zweck. 

Artikel 7 

Übergangsbestimmungen betreffend das Personal 

(1) Die im Anhang aufgeführten einschlägigen Verwaltungs­
einheiten und Aufgabenbereiche im Generalsekretariat des Rates 
und innerhalb der Kommission werden in den EAD überführt. 
Die Beamten und Bediensteten auf Zeit, die eine Planstelle in 
den im Anhang aufgeführten Verwaltungseinheiten oder Auf­
gabenbereichen innehaben, werden zum EAD versetzt. Dies 
gilt entsprechend für die Vertragsbediensteten und örtlichen Be­
diensteten, die diesen Verwaltungseinheiten und Aufgabenberei­
chen zugewiesen sind. Die in den betreffenden Verwaltungsein­
heiten oder Aufgabenbereichen tätigen ANS werden ebenfalls 
zum EAD versetzt, wenn die Behörden des Herkunftsmitglied­
staats der Versetzung zustimmen. 

Diese Versetzungen werden zum 1. Januar 2011 wirksam.
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Gemäß dem Statut weist der Hohe Vertreter jeden Beamten bei 
dessen Versetzung zum EAD einer der Besoldungsgruppe dieses 
Beamten entsprechenden Planstelle in seiner Funktionsgruppe 
zu. 

(2) Die Verfahren für die Rekrutierung von Personal für auf 
den EAD übertragene Planstellen, die zum Zeitpunkt des In­
krafttretens dieses Beschlusses noch nicht abgeschlossen sind, 
bleiben gültig. Sie werden unter der Aufsicht des Hohen Ver­
treters im Einklang mit den entsprechenden Stellenausschrei­
bungen und den geltenden Regeln des Statuts und der BBSB 
weitergeführt und abgeschlossen. 

Artikel 8 

Haushaltsplan 

(1) Die Aufgaben des Anweisungsbefugten für den den EAD 
betreffenden Einzelplan des Gesamthaushaltsplans der Europäi­
schen Union werden nach Artikel 59 der Haushaltsordnung 
delegiert. Der Hohe Vertreter beschließt die internen Regeln 
für die Führung der Haushaltslinien der Verwaltung. Die opera­
tiven Ausgaben verbleiben in dem die Kommission betreffenden 
Einzelplan des Gesamthaushaltsplans. 

(2) Der EAD nimmt seine Befugnisse im Einklang mit der 
Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäi­
schen Union im Rahmen der ihm zugewiesenen Mittel wahr. 

(3) Bei der Veranschlagung der Verwaltungsausgaben des 
EAD wird der Hohe Vertreter das für Entwicklungspolitik, be­
ziehungsweise das für Nachbarschaftspolitik zuständige Mitglied 
der Kommission im Rahmen seiner jeweiligen Zuständigkeiten 
konsultieren. 

(4) Nach Artikel 314 Absatz 1 AEUV stellt der EAD einen 
Haushaltsvoranschlag für seine Ausgaben für das folgende Haus­
haltsjahr auf. Die Kommission fasst diese Voranschläge in einem 
Entwurf für den Haushaltsplan zusammen, der abweichende 
Voranschläge enthalten kann. Die Kommission kann den Haus­
haltsplanentwurf nach Artikel 314 Absatz 2 AEUV ändern. 

(5) Um die Haushaltstransparenz im Bereich des auswärtigen 
Handelns der Union zu gewährleisten, legt die Kommission der 
Haushaltsbehörde zusammen mit dem Entwurf des Haushalts­
plans der Europäischen Union ein Arbeitsdokument vor, das 
einen umfassenden Überblick über alle Ausgaben im Zusam­
menhang mit dem auswärtigen Handeln der Union liefert. 

(6) Der EAD unterliegt den Verfahren betreffend die Entlas­
tung nach Artikel 319 AEUV und nach den Artikeln 145 bis 
147 der Haushaltsordnung. Diesbezüglich arbeitet der EAD in 
vollem Umfang mit den an dem Entlastungsverfahren beteiligten 
Organen zusammen und legt gegebenenfalls erforderliche Zu­
satzinformationen vor, unter anderem durch Teilnahme an Sit­
zungen der einschlägigen Gremien. 

Artikel 9 

Instrumente des auswärtigen Handelns und 
Programmplanung 

(1) Die Verwaltung der Programme der Union für die Zu­
sammenarbeit mit Drittländern fällt in den Zuständigkeits­
bereich der Kommission; die nachstehend beschriebenen Funk­
tionen der Kommission und des EAD bei der Programmplanung 
werden davon nicht berührt. 

(2) Der Hohe Vertreter stellt die allgemeine politische Koor­
dinierung des auswärtigen Handelns der Union sicher und ge­
währleistet dabei insbesondere durch folgende Außenhilfeinstru­
mente die Geschlossenheit, Kohärenz und Wirksamkeit des aus­
wärtigen Handelns der Union: 

— Instrument für Entwicklungszusammenarbeit ( 1 ), 

— Europäischer Entwicklungsfonds ( 2 ), 

— Europäisches Instrument für Demokratie und Menschen­
rechte ( 3 ), 

— Europäisches Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstru­
ment ( 4 ), 

— Instrument für die Zusammenarbeit mit Industrieländern ( 5 ), 

— Instrument für Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen 
Sicherheit ( 6 ), 

— Instrument für Stabilität hinsichtlich der in Artikel 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1717/2006 vorgesehenen Hilfe ( 7 ).
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(3) Der EAD trägt insbesondere zum Programmplanungs- 
und Verwaltungszyklus für die in Absatz 2 genannten Instru­
mente bei und stützt sich dabei auf die in diesen Instrumenten 
festgelegten Politikziele. Er hat die Aufgabe, folgende Beschlüsse 
der Kommission zu den strategischen, mehrjährigen Maßnah­
men innerhalb eines Programmzyklus vorzubereiten: 

i) Mittelzuweisungen an die Länder zur Festlegung des Ge­
samtfinanzrahmens für die einzelnen Regionen, vorbehalt­
lich der vorläufigen Aufteilung der Mittel in dem mehrjäh­
rigen Finanzrahmen. Innerhalb jeder Region bleibt ein Teil 
der Mittelausstattung den regionalen Programmen vorbehal­
ten; 

ii) Länderstrategiepapiere und Regionale Strategiepapiere; 

iii) Nationale und Regionale Richtprogramme. 

Nach Artikel 3 arbeiten der Hohe Vertreter und der EAD wäh­
rend des gesamten Zyklus der Programmplanung, Planung und 
Umsetzung der in Absatz 2 genannten Instrumente unbeschadet 
des Artikels 1 Absatz 3 mit den zuständigen Mitgliedern und 
Dienststellen der Kommission zusammen. Alle Vorschläge für 
Beschlüsse werden nach den Arbeitsverfahren der Kommission 
ausgearbeitet und der Kommission zur Annahme vorgelegt. 

(4) Hinsichtlich des Europäischen Entwicklungsfonds und des 
Instruments für Entwicklungszusammenarbeit werden alle Vor­
schläge, einschließlich derjenigen zur Änderung der Grundver­
ordnungen und der in Absatz 3 genannten Programmplanungs­
dokumente, von den einschlägigen Dienststellen des EAD und 
der Kommission unter der Verantwortung des für Entwicklungs­
politik zuständigen Kommissionsmitglieds gemeinsam erstellt 
und gemeinsam mit dem Hohen Vertreter zur Annahme durch 
die Kommission vorgelegt. 

Thematische Programme — mit Ausnahme des Europäischen 
Instruments für Demokratie und Menschenrechte, des Instru­
ments für Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit 
und des in Absatz 2 siebter Gedankenstrich genannten Teils des 
Instruments für Stabilität — werden von den geeigneten Kom­
missionsdienststellen unter der Leitung des für Entwicklungs­
politik zuständigen Kommissionsmitglieds vorbereitet und dem 
Kollegium der Mitglieder der Kommission in Absprache mit 
dem Hohen Vertreter und den anderen relevanten Kommis­
sionsmitgliedern vorgelegt. 

(5) Hinsichtlich des Europäischen Nachbarschafts- und Part­
nerschaftsinstruments werden alle Vorschläge, einschließlich der­
jenigen zur Änderung der Grundverordnungen und der in 
Absatz 3 genannten Programmplanungsdokumente, von den 
einschlägigen Dienststellen des EAD und der Kommission unter 
der Verantwortung des für Nachbarschaftspolitik zuständigen 

Kommissionsmitglieds gemeinsam erstellt und gemeinsam mit 
dem Hohen Vertreter zur Annahme durch die Kommission vor­
gelegt. 

(6) Maßnahmen im Rahmen des GASP-Haushaltsplans, des 
Stabilitätsinstruments (mit Ausnahme des in Absatz 2 siebter 
Gedankenstrich genannten Teils), des Instruments für die Zu­
sammenarbeit mit Industrieländern, der Kommunikationsmaß­
nahmen und der Maßnahmen der öffentlichen Diplomatie sowie 
der Wahlbeobachtungsmissionen fallen in die Zuständigkeit des 
Hohen Vertreters/des EAD. Die Kommission ist unter Aufsicht 
des Hohen Vertreters in seiner Eigenschaft als Vizepräsident der 
Kommission für die finanzielle Ausführung dieser Maßnahmen 
zuständig. Die für diese Ausführung zuständige Dienststelle der 
Kommission wird beim EAD mit angesiedelt. 

Artikel 10 

Sicherheit 

(1) Der Hohe Vertreter beschließt nach Konsultation des in 
Teil II Abschnitt I Ziffer 3 des Anhangs des Beschlusses 
2001/264/EG des Rates vom 19. März 2001 über die Annahme 
der Sicherheitsvorschriften des Rates ( 1 ) genannten Ausschusses 
die Sicherheitsvorschriften für den EAD und trifft alle geeigneten 
Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass der EAD den Risiken 
für sein Personal, seine materiellen Vermögenswerte und seine 
Informationen wirksam entgegenwirkt und seinen Fürsor­
gepflichten und seiner Verantwortung in dieser Hinsicht nach­
kommt. Solche Vorschriften gelten für das gesamte Personal des 
EAD und das gesamte Personal der Delegationen der Union, 
unabhängig vom Dienstverhältnis und von der Herkunft. 

(2) Bis der Beschluss nach Absatz 1 ergangen ist, 

— wendet der EAD hinsichtlich des Schutzes von Verschluss­
sachen die im Anhang des Beschlusses 2001/264/EG fest­
gelegten Sicherheitsmaßnahmen an; 

— wendet der EAD hinsichtlich anderer Sicherheitsaspekte die 
im einschlägigen Anhang der Geschäftsordnung der Kom­
mission ( 2 ) festgelegten Sicherheitsvorschriften an. 

(3) Der EAD verfügt über eine Stelle, die für Sicherheitsfragen 
zuständig ist und von den einschlägigen Dienststellen der Mit­
gliedstaaten unterstützt wird. 

(4) Der Hohe Vertreter trifft alle erforderlichen Maßnahmen 
zur Durchführung der Sicherheitsvorschriften im EAD, ins­
besondere in Bezug auf den Schutz von Verschlusssachen und 
in Bezug auf Maßnahmen bei Verstößen von Mitgliedern des 
EAD-Personals gegen die Sicherheitsvorschriften. Der EAD lässt 
sich zu diesem Zweck vom Sicherheitsbüro des Generalsekreta­
riats des Rates und von den einschlägigen Dienststellen der 
Kommission der Mitgliedstaaten beraten.
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Artikel 11 

Zugang zu Dokumenten, Archivierung und Datenschutz 

(1) Der EAD wendet die Vorschriften in der Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu 
Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission ( 1 ) an. Der Hohe Vertreter legt die Durchführungs­
bestimmungen für den EAD fest. 

(2) Der Geschäftsführende Generalsekretär des EAD organi­
siert das Archiv des Dienstes. Die einschlägigen Archive der in 
den EAD überführten Verwaltungseinheiten des Generalsekreta­
riats des Rates und der Kommission werden ebenfalls in den 
EAD überführt. 

(3) Der EAD schützt natürliche Personen bei der Verarbei­
tung ihrer personenbezogenen Daten nach Maßgabe der Ver­
ordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch 
die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien 
Datenverkehr ( 2 ). Der Hohe Vertreter legt die Durchführungs­
bestimmungen für den EAD fest. 

Artikel 12 

Immobilien 

(1) Das Generalsekretariat des Rates und die einschlägigen 
Dienststellen der Kommission treffen alle erforderlichen Vorkeh­
rungen, damit parallel zu den in Artikel 7 genannten Übertra­
gungen auch die für den Betrieb des EAD erforderlichen Ge­
bäude des Rates und der Kommission übertragen werden kön­
nen. 

(2) Die Bedingungen, zu denen der Zentralverwaltung des 
EAD und den Delegationen der Union Immobilien zur Ver­
fügung gestellt werden, werden vom Hohen Vertreter und 
vom Generalsekretariat des Rates bzw. von der Kommission 
gemeinsam festgelegt. 

Artikel 13 

Schlussbestimmungen und allgemeine Bestimmungen 

(1) Der Hohe Vertreter, der Rat, die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sind für die Durchführung dieses Beschlusses 
verantwortlich und treffen alle dazu erforderlichen Maßnahmen. 

(2) Der Hohe Vertreter legt dem Europäischen Parlament, 
dem Rat und der Kommission bis Ende 2011 einen Bericht 
über die Arbeitsweise des EAD vor. In dem genannten Bericht 
wird insbesondere die Durchführung des Artikels 5 Absätze 3 
und 10 und des Artikels 9 behandelt. 

(3) Bis Mitte 2013 legt der Hohe Vertreter eine Überprüfung 
der Organisation und Arbeitsweise des EAD vor, bei der unter 
anderem die Durchführung des Artikels 6 Absätze 6, 8 und 11 
behandelt wird. Der Überprüfung werden erforderlichenfalls ge­
eignete Vorschläge für die Überarbeitung dieses Beschlusses bei­
gefügt. In diesem Fall überarbeitet der Rat diesen Beschluss bis 
Anfang 2014 im Einklang mit Artikel 27 Absatz 3 EUV im 
Lichte der Überprüfung. 

(4) Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 
Die Bestimmungen über die Haushaltsführung und die Personal­
einstellung gelten, sobald die notwendigen Änderungen des Sta­
tuts, der BBSB und der Haushaltsordnung vorgenommen und 
der entsprechende Berichtigungshaushaltsplan verabschiedet 
worden sind. Um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen, 
werden der Hohe Vertreter, das Generalsekretariat des Rates und 
die Kommission die notwendigen Vereinbarungen treffen und 
Konsultationen mit den Mitgliedstaaten durchführen. 

(5) Innerhalb eines Monats nach dem Inkrafttreten dieses 
Beschlusses unterbreitet der Hohe Vertreter der Kommission 
einen Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des EAD ein­
schließlich eines Stellenplans, damit die Kommission den Ent­
wurf eines Berichtigungshaushaltsplans vorlegen kann. 

(6) Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Union 
veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 26. Juli 2010. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

S. VANACKERE
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ANHANG 

IN DEN EAD ZU ÜBERFÜHRENDE VERWALTUNGSEINHEITEN UND AUFGABENBEREICHE ( 1 ) 

Nachstehend werden alle Verwaltungseinheiten aufgelistet, die vollständig in den EAD überführt werden. Dies präjudiziert 
weder den zusätzlichen Bedarf und die Zuweisung von Mitteln, die in den Verhandlungen über den Gesamthaushaltsplan 
für die Errichtung des EAD festgelegt werden, noch die Beschlüsse über die Bereitstellung von ausreichendem Personal für 
Unterstützungsaufgaben und der damit verbundenen Notwendigkeit von Dienstleistungsvereinbarungen zwischen dem 
Generalsekretariat des Rates und der Kommission und dem EAD. 

1. GENERALSEKRETARIAT DES RATES 

Das Personal der nachstehend genannten Verwaltungseinheiten und Aufgabenbereiche wird in seiner Gesamtheit in den 
EAD überführt, mit Ausnahme einer sehr begrenzten Zahl von Bediensteten, die normale Aufgaben des Generalsekreta­
riats des Rates im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich erfüllen, und bestimmter besonderer Aufgaben­
bereiche, die nachstehend angegeben sind: 

Politischer Stab 

GSVP und Krisenbewältigungsstrukturen 

— Direktion Krisenbewältigung und Planung (CMDP) 

— Ziviler Planungs- und Durchführungsstab (CPCC) 

— Militärstab der Europäischen Union (EUMS) 

— Unmittelbar der GD EUMS unterstellte Abteilungen 

— Direktion „Konzepte und Fähigkeiten“ 

— Direktion „Aufklärung“ 

— Direktion „Operationen“ 

— Direktion „Logistik“ 

— Direktion „Kommunikations- und Informationssysteme“ 

— Lagezentrum der EU (SITCEN) 

Ausnahme: 

— SITCEN-Personal, das die Akkreditierungsstelle für IT-Sicherheit unterstützt 

Generaldirektion E 

— Unmittelbar dem Generaldirektor unterstellte Referate 

— Direktion „Amerika und Vereinte Nationen“ 

— Direktion „Westlicher Balkan, Osteuropa und Zentralasien“ 

— Direktion „Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen“ 

— Direktion „Parlamentarische Angelegenheiten im Bereich der GASP“ 

— Verbindungsbüro in New York 

— Verbindungsbüro in Genf
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Beamte des Generalsekretariats des Rates, die zu EU-Sonderbeauftragten und für GSVP-Missionen abgestellt sind 

2. KOMMISSION (EINSCHLIESSLICH DELEGATIONEN) 

Das Personal der nachstehend genannten Verwaltungseinheiten und Aufgabenbereiche wird in seiner Gesamtheit in den 
EAD überführt, mit Ausnahme einer begrenzten Zahl von Bediensteten, die nachstehend angegeben sind: 

Generaldirektion „Auswärtige Beziehungen“ 

— Alle Planstellen mit hierarchischer Funktion und das diesen unmittelbar beigeordnete Unterstützungspersonal 

— Direktion A (Krisenplattform und Politikkoordinierung in der GASP) 

— Direktion B (Multilaterale Beziehungen und Menschenrechte) 

— Direktion C (Nordamerika, Ostasien, Australien, Neuseeland, EWR, EFTA, San Marino, Andorra und Monaco) 

— Direktion D (Koordinierung der Europäischen Nachbarschaftspolitik) 

— Direktion E (Osteuropa, Südlicher Kaukasus, Zentralasiatische Republiken) 

— Direktion F (Naher und Mittlerer Osten, Südlicher Mittelmeerraum) 

— Direktion G (Lateinamerika) 

— Direktion H (Asien, außer Japan und Korea) 

— Direktion I (Mittelverwaltung, Information, interinstitutionelle Beziehungen) 

— Direktion K (Außendienst) 

— Direktion L (Strategie, Koordination und Analyse) 

— Task Force „Eastern Partnership“ (Arbeitsgruppe „Östliche Partnerschaft“) 

— Referat Relex-01 (Audit) 

Ausnahmen: 

— für die Verwaltung von Finanzinstrumenten zuständiges Personal 

— für die Auszahlung von Gehältern und Vergütungen an das Personal in den Delegationen zuständiges Personal 

Auswärtiger Dienst 

— alle Delegationsleiter und stellvertretenden Delegationsleiter und das diesen unmittelbar beigeordnete Unterstützungs­
personal 

— alle politischen Abteilungen oder Einheiten und ihr Personal 

— alle Abteilungen für Information und öffentliche Diplomatie und ihr Personal 

— alle Verwaltungsabteilungen 

Ausnahmen 

— für die Durchführung von Finanzinstrumenten zuständiges Personal 

Generaldirektion „Entwicklung“ 

— Direktion D (AKP II — West- und Zentralafrika, Karibik und ÜLG) mit Ausnahme der ÜLG-Task-Force 

— Direktion E (Horn von Afrika, Ostafrika und südliches Afrika, Indischer Ozean und Pazifik) 

— Referat CI (AKP I: Entwicklungshilfeprogrammierung und -verwaltung): für die Programmierung zuständiges Personal 

— Referat C2 (Panafrikanische Fragen und Institutionen, Gouvernance und Migration): für panafrikanische Beziehungen 
zuständiges Personal 

— Alle Planstellen mit hierarchischer Funktion und das diesen unmittelbar beigeordnete Unterstützungspersonal.
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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 28. Juli 2010 

über die Zulassung des Inverkehrbringens von aus der genetisch veränderten Maissorte 
59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xM ON-ØØ6Ø3-6) bestehenden, diese enthalt- 
enden oder aus dieser gewonnenen Erzeugnissen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des 

Europäischen Parlaments und des Rates 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2010) 5138) 

(Nur der französische und der niederländische Text sind verbindlich) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2010/428/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäi­
schen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über 
genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel ( 1 ), insbeson­
dere auf Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 19 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 26. August 2005 stellte das Unternehmen Pioneer 
Overseas Corporation bei der zuständigen Behörde des 
Vereinigten Königreichs gemäß Artikel 5 und 
Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 einen 
Antrag auf das Inverkehrbringen von Lebensmitteln, Le­
bensmittelzutaten und Futtermitteln, die Mais der Sorte 
59122x1507xNK603 enthalten, aus ihm bestehen oder 
aus ihm gewonnen werden (im Folgenden „Antrag“). 

(2) Der Antrag betrifft außerdem das Inverkehrbringen ande­
rer Erzeugnisse als Lebens- und Futtermittel, die Mais der 
Sorte 59122x1507xNK603 enthalten oder aus ihm be­
stehen, zu den gleichen Verwendungszwecken wie bei 
jeder anderen Maissorte außer zum Anbau. Daher enthält 
der Antrag gemäß Artikel 5 Absatz 5 und Artikel 17 
Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 die Daten 
und Angaben, die gemäß den Anhängen III und IV der 
Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. März 2001 über die absichtliche Frei­
setzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt 
und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Ra­
tes ( 2 ) erforderlich sind, sowie Informationen und 
Schlussfolgerungen zu der nach den Grundsätzen in An­
hang II der Richtlinie 2001/18/EG durchgeführten Ri­
sikobewertung. Der Antrag umfasst außerdem einen 
Plan zur Überwachung auf Auswirkungen auf die Um­
welt gemäß Anhang VII der Richtlinie 2001/18/EG. 

(3) Am 8. April 2009 gab die Europäische Behörde für Le­
bensmittelsicherheit („EFSA“) gemäß Artikel 6 und 
Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 eine 
befürwortende Stellungnahme ab. Sie vertrat die Ansicht, 
dass Mais der Sorte 59122x1507xNK603 in Bezug auf 
die möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Mensch und Tier oder auf die Umwelt genauso sicher 

ist wie das entsprechende nicht genetisch veränderte Er­
zeugnis. Sie kam daher zu dem Schluss, es sei unwahr­
scheinlich, dass das Inverkehrbringen der im Antrag be­
schriebenen Erzeugnisse, die Mais der Sorte 
59122x1507xNK603 enthalten, aus ihm bestehen oder 
aus ihm gewonnen werden („die Erzeugnisse“), im Rah­
men der vorgesehenen Verwendungszwecke schädliche 
Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier 
oder auf die Umwelt hat. ( 3 ) In ihrer Stellungnahme hat 
die EFSA alle spezifischen Fragen und Bedenken der Mit­
gliedstaaten berücksichtigt, die im Rahmen der Konsulta­
tion der zuständigen nationalen Behörden gemäß 
Artikel 6 Absatz 4 und Artikel 18 Absatz 4 der genann­
ten Verordnung vorgebracht wurden. 

(4) Die EFSA kam in ihrer Stellungnahme ferner zu dem 
Schluss, dass der Umweltüberwachungsplan, der aus ei­
nem allgemeinen, vom Antragsteller vorgelegten Über­
wachungsplan besteht, der vorgesehenen Verwendung 
der Erzeugnisse entspricht. 

(5) In Anbetracht dieser Erwägungen sollten die Erzeugnisse 
zugelassen werden. 

(6) Jedem GVO sollte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
65/2004 der Kommission vom 14. Januar 2004 über 
ein System für die Entwicklung und Zuweisung spezi­
fischer Erkennungsmarker für genetisch veränderte Orga­
nismen ( 4 ) ein spezifischer Erkennungsmarker zugewiesen 
werden. 

(7) Nach der Stellungnahme der EFSA scheinen keine über 
die in Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 25 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 hinausgehenden spezi­
fischen Kennzeichnungsanforderungen an Lebensmittel, 
Lebensmittelzutaten und Futtermittel, die Mais der Sorte 
59122x1507xNK603 enthalten, aus ihm bestehen oder 
aus ihm gewonnen werden, erforderlich zu sein. Um 
jedoch sicherzustellen, dass die Erzeugnisse nur im Rah­
men der mit diesem Beschluss erteilten Zulassung ver­
wendet werden, sollte die Kennzeichnung von Futtermit­
teln sowie von anderen Erzeugnissen als Lebensmittel 
und Futtermittel, die den GVO enthalten oder aus diesem 
bestehen und für die die Zulassung vorgeschrieben ist, 
auch einen klaren Hinweis darauf enthalten, dass die 
betreffenden Erzeugnisse nicht zum Anbau verwendet 
werden dürfen.
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(8) Der Zulassungsinhaber legt Jahresberichte über die 
Durchführung und die Ergebnisse der im Plan zur Über­
wachung auf Auswirkungen auf die Umwelt vorgesehe­
nen Tätigkeiten vor. Diese Ergebnisse sind vorzulegen in 
Übereinstimmung mit der Entscheidung 2009/770/EG 
der Kommission vom 13. Oktober 2009 zur Festlegung 
der Standardformulare für die Berichterstattung über die 
Überwachung der absichtlichen Freisetzung genetisch ver­
änderter Organismen in die Umwelt als Produkte oder in 
Produkten zum Zweck des Inverkehrbringens gemäß der 
Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 1 ). 

(9) Laut der Stellungnahme der EFSA sind keine spezifischen 
Bedingungen oder Einschränkungen für das Inverkehr­
bringen und/oder die Verwendung und Handhabung, ein­
schließlich Bestimmungen für die marktbegleitende Beob­
achtung, sowie keine spezifischen Bedingungen zum 
Schutz besonderer Ökosysteme/der Umwelt und/oder 
geografischer Gebiete gemäß Artikel 6 Absatz 5 Buch­
stabe e und Artikel 18 Absatz 5 Buchstabe e der Ver­
ordnung (EG) Nr. 1829/2003 gerechtfertigt. 

(10) Alle relevanten Informationen über die Zulassung der 
Erzeugnisse sollten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1829/2003 in das Gemeinschaftsregister genetisch ver­
änderter Lebensmittel und Futtermittel eingetragen wer­
den. 

(11) Artikel 4 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. September 2003 über die Rückverfolgbarkeit und 
Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen 
und über die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch ver­
änderten Organismen hergestellten Lebensmitteln und 
Futtermitteln sowie zur Änderung der Richtlinie 
2001/18/EG ( 2 ) legt die Anforderungen an die Kenn­
zeichnung von Erzeugnissen fest, die aus GVO bestehen 
oder GVO enthalten. 

(12) Dieser Beschluss ist gemäß Artikel 9 Absatz 1 und 
Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EG) 
Nr. 1946/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Juli 2003 über grenzüberschreitende Ver­
bringungen genetisch veränderter Organismen ( 3 ) über 
die Informationsstelle für biologische Sicherheit den Ver­
tragsparteien des Protokolls von Cartagena über die bio­
logische Sicherheit zum Übereinkommen über die biolo­
gische Vielfalt zu melden. 

(13) Der Antragsteller wurde zu den in dem vorliegenden 
Beschluss vorgesehenen Maßnahmen konsultiert. 

(14) Der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit hat innerhalb der von seinem Vorsitz ge­
setzten Frist keine Stellungnahme abgegeben. 

(15) Auf seiner Tagung vom 29. Juni 2010 konnte der Rat 
keine Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit für oder 

gegen den Vorschlag erzielen. Der Rat erklärte, dass der 
Vorgang für ihn abgeschlossen sei. Es obliegt nun der 
Kommission, die Maßnahmen zu erlassen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Genetisch veränderter Organismus und spezifischer 
Erkennungsmarker 

Der im Anhang dieses Beschlusses unter Buchstabe b bezeich­
neten genetisch veränderten Maissorte (Zea mays L.) 
59122x1507xNK603 wird gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
65/2004 der spezifische Erkennungsmarker DAS-59122- 
7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 zugewiesen. 

Artikel 2 

Zulassung 

Folgende Erzeugnisse werden für die Zwecke des Artikels 4 
Absatz 2 und des Artikels 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 gemäß den in diesem Beschluss genannten Be­
dingungen zugelassen: 

a) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die Mais der Sorte 
DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 enthalten, aus 
ihm bestehen oder aus ihm gewonnen werden; 

b) Futtermittel, die Mais der Sorte DAS-59122-7xDAS- 
Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 enthalten, aus ihm bestehen oder 
aus ihm gewonnen werden; 

c) andere Erzeugnisse als Lebensmittel und Futtermittel, die 
Mais der Sorte DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON- 
ØØ6Ø3-6 enthalten oder aus ihm bestehen, zu den gleichen 
Verwendungszwecken wie bei jeder anderen Maissorte außer 
zum Anbau. 

Artikel 3 

Kennzeichnung 

(1) Für die Zwecke der Kennzeichnungsanforderungen ge­
mäß Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 25 Absatz 2 der Verord­
nung (EG) Nr. 1829/2003 sowie gemäß Artikel 4 Absatz 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 wird als „Bezeichnung des 
Organismus“ „Mais“ festgelegt. 

(2) Der Hinweis „nicht zum Anbau“ muss auf dem Etikett 
und in den Begleitpapieren der in Artikel 2 Buchstaben b und c 
genannten Erzeugnisse, die Mais der Sorte DAS-59122-7xDAS- 
Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 enthalten oder aus ihm bestehen, er­
scheinen. 

Artikel 4 

Überwachung auf Auswirkungen auf die Umwelt 

(1) Der Zulassungsinhaber stellt sicher, dass der Plan zur 
Überwachung auf Umweltauswirkungen gemäß Buchstabe h 
des Anhangs aufgestellt und umgesetzt wird.
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(2) Der Zulassungsinhaber legt der Kommission in Überein­
stimmung mit der Entscheidung 2009/770/EG Jahresberichte 
über die Durchführung und die Ergebnisse der im Über­
wachungsplan vorgesehenen Tätigkeiten vor. 

Artikel 5 

Gemeinschaftsregister 

Die im Anhang des vorliegenden Beschlusses genannten Infor­
mationen werden gemäß Artikel 28 der Verordnung (EG) Nr. 
1829/2003 in das Gemeinschaftsregister genetisch veränderter 
Lebensmittel und Futtermittel aufgenommen. 

Artikel 6 

Zulassungsinhaber 

Zulassungsinhaber ist Pioneer Overseas Corporation, Belgien, im 
Namen der Pioneer Hi-Bred International, Inc., Vereinigte Staa­
ten. 

Artikel 7 

Geltungsdauer 

Dieser Beschluss gilt 10 Jahre ab dem Datum seiner Bekannt­
gabe. 

Artikel 8 

Adressat 

Dieser Beschluss ist gerichtet an Pioneer Overseas Corporation, 
Avenue des Arts 44, B-1040 Brüssel, Belgien. 

Brüssel, den 28. Juli 2010 

Für die Kommission 

John DALLI 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

a) Antragsteller und Zulassungsinhaber 

Name: Pioneer Overseas Corporation 

Adresse: Avenue des Arts 44, B-1040 Brüssel, Belgien. 

Im Namen der Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 NW 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014, 
USA. 

b) Bezeichnung und Spezifikation der Erzeugnisse 

1. Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die Mais der Sorte DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 enthalten, 
aus ihm bestehen oder aus ihm gewonnen werden; 

2. Futtermittel, die Mais der Sorte DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 enthalten, aus ihm bestehen oder aus 
ihm gewonnen werden; 

3. andere Erzeugnisse als Lebensmittel und Futtermittel, die Mais der Sorte DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON- 
ØØ6Ø3-6 enthalten oder aus ihm bestehen, zu den gleichen Verwendungszwecken wie bei jeder anderen Maissorte 
außer zum Anbau. 

Der genetisch veränderte Mais DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6 gemäß dem Antrag entsteht durch Kreu­
zungen von Mais, der DAS-59122-7-, DAS-Ø15Ø7- und MON-ØØ6Ø3-6-Ereignisse enthält. Er exprimiert das 
Cry34Ab1- und das Cry35Ab1-Protein, die Schutz gegen bestimmte Coleoptera-Schädlinge gewähren, das Cry1F- 
Protein, das Schutz gegen bestimmte Lepidoptera-Schädlinge gewährt, das PAT-Protein, das als Selektionsmarker 
verwendet wird und Toleranz gegenüber dem Herbizid Glufosinatammonium verleiht, sowie das CP4-EPSPS-Protein, 
das Toleranz gegenüber dem Glyphosatherbizid verleiht. 

c) Kennzeichnung 

1. Für die Zwecke der spezifischen Kennzeichnungsanforderungen gemäß Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 25 Ab- 
satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 sowie gemäß Artikel 4 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 
wird als „Bezeichnung des Organismus“ „Mais“ festgelegt. 

2. Der Hinweis „nicht zum Anbau“ muss in der Kennzeichnung und in den Begleitpapieren der in Artikel 2 Buch­
staben b und c dieses Beschlusses genannten Erzeugnisse, die Mais der Sorte DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON- 
ØØ6Ø3-6 enthalten oder aus ihm bestehen, erscheinen. 

d) Nachweisverfahren 

— Quantitative ereignisspezifische Methode auf Basis der Polymerase-Kettenreaktion in Echtzeit für die genetisch 
veränderten Maissorten DAS-59122-7, DAS-Ø15Ø7 und MON-ØØ6Ø3-6, validiert für DAS-59122-7xDAS- 
Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6-Mais. 

— validiert an Saatgut durch das mit der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 benannte gemeinschaftliche Referenzlabor, 
Validierung veröffentlicht unter http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm 

— Referenzmaterial: ERM®-BF424 (für DAS-59122-7), ERM®-BF418 (für DAS-Ø15Ø7) und ERM®-BF415 (für 
MON-ØØ6Ø3-6), erhältlich bei der Gemeinsamen Forschungsstelle (GFS) der Europäischen Kommission, Institut 
für Referenzmaterialien und -messungen (IRMM), unter folgender Internet-Adresse: https://irmm.jrc.ec.europa.eu/ 
rmcatalogue 

e) Spezifischer Erkennungsmarker 

DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6. 

f) Informationen gemäß Anhang II des Protokolls von Cartagena über die biologische Sicherheit zum Über­
einkommen über die biologische Vielfalt 

Informationsstelle für biologische Sicherheit, Eintragskennung: siehe [zu ergänzen bei Bekanntgabe]. 

g) Bedingungen oder Einschränkungen für das Inverkehrbringen, die Verwendung oder die Handhabung der 
Erzeugnisse 

Nicht erforderlich. 

h) Überwachungsplan 

Plan zur Überwachung auf Auswirkungen auf die Umwelt gemäß Anhang VII der Richtlinie 2001/18/EG. 

[Link: im Internet veröffentlichter Plan]
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i) Anforderungen an die Überwachung nach Inverkehrbringen bei Verwendung der Lebensmittel zum mensch­
lichen Verzehr 

Nicht erforderlich. 

Hinweis: Die Links zu einschlägigen Unterlagen müssen möglicherweise im Laufe der Zeit geändert werden. Diese 
Änderungen werden der Öffentlichkeit über die Aktualisierung des Gemeinschaftsregisters genetisch veränderter Lebens­
mittel und Futtermittel zugänglich gemacht.
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BESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 28. Juli 2010 

über die Zulassung des Inverkehrbringens von aus der genetisch veränderten Maissorte MON 88017 
x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) bestehenden, diese enthaltenden oder aus dieser 
gewonnenen Erzeugnissen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlaments 

und des Rates 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2010) 5139) 

(Nur der französische und der niederländische Text sind verbindlich) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2010/429/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäi­
schen Parlaments und des Rates vom 22. September 2003 über 
genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel ( 1 ), insbeson­
dere auf Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 19 Absatz 3, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 29. November 2005 stellte das Unternehmen Mon­
santo Europe S.A. bei der zuständigen Behörde der 
Tschechischen Republik gemäß Artikel 5 und 
Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 einen 
Antrag (im Folgenden „Antrag“) auf Inverkehrbringen 
von Lebensmitteln, Lebensmittelzutaten und Futtermit­
teln, die Mais der Sorte MON 88017 x MON 810 ent­
halten, aus ihm bestehen oder aus ihm gewonnen wer­
den. 

(2) Der Antrag betrifft außerdem das Inverkehrbringen ande­
rer Erzeugnisse als Lebens- und Futtermittel, die Mais der 
Sorte MON 88017 x MON 810 enthalten oder aus ihm 
bestehen, zu den gleichen Verwendungszwecken wie bei 
jeder anderen Maissorte außer zum Anbau. Daher enthält 
der Antrag gemäß Artikel 5 Absatz 5 und Artikel 17 
Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 die Daten 
und Angaben, die gemäß den Anhängen III und IV der 
Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. März 2001 über die absichtliche Frei­
setzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt 
und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Ra­
tes ( 2 ) erforderlich sind, sowie Informationen und 
Schlussfolgerungen zu der nach den Grundsätzen in An­
hang II der Richtlinie 2001/18/EG durchgeführten Ri­
sikobewertung. Der Antrag umfasst außerdem einen 
Plan zur Überwachung auf Auswirkungen auf die Um­
welt gemäß Anhang VII der Richtlinie 2001/18/EG. 

(3) Am 21. Juli 2009 gab die Europäische Behörde für Le­
bensmittelsicherheit („EFSA“) gemäß Artikel 6 und 
Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 eine 
befürwortende Stellungnahme ab. Sie vertrat die Ansicht, 
dass Mais der Sorte MON 88017 x MON 810 in Bezug 
auf die möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Mensch und Tier oder auf die Umwelt genauso sicher ist 

wie das entsprechende nicht genetisch veränderte Erzeug­
nis. Sie kam daher zu dem Schluss, es sei unwahrschein­
lich, dass das Inverkehrbringen der im Antrag beschrie­
benen Erzeugnisse, die Mais der Sorte MON 88017 x 
MON 810 enthalten, aus ihm bestehen oder aus ihm 
gewonnen werden („die Erzeugnisse“), im Rahmen der 
vorgesehenen Verwendungszwecke schädliche Auswir­
kungen auf die Gesundheit von Mensch und Tier oder 
auf die Umwelt hat. ( 3 ) In ihrer Stellungnahme hat die 
EFSA alle spezifischen Fragen und Bedenken der Mitglied­
staaten berücksichtigt, die im Rahmen der Konsultation 
der zuständigen nationalen Behörden gemäß Artikel 6 
Absatz 4 und Artikel 18 Absatz 4 der genannten Ver­
ordnung vorgebracht wurden. 

(4) Die EFSA kam in ihrer Stellungnahme ferner zu dem 
Schluss, dass der Umweltüberwachungsplan, der aus ei­
nem allgemeinen, vom Antragsteller vorgelegten Über­
wachungsplan besteht, der vorgesehenen Verwendung 
der Erzeugnisse entspricht. 

(5) In Anbetracht dieser Erwägungen sollten die Erzeugnisse 
zugelassen werden. 

(6) Jedem GVO sollte gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
65/2004 der Kommission vom 14. Januar 2004 über 
ein System für die Entwicklung und Zuweisung spezi­
fischer Erkennungsmarker für genetisch veränderte Orga­
nismen ( 4 ) ein spezifischer Erkennungsmarker zugewiesen 
werden. 

(7) Nach der Stellungnahme der EFSA scheinen keine über 
die in Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 25 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 hinausgehenden spezi­
fischen Kennzeichnungsanforderungen an Lebensmittel, 
Lebensmittelzutaten und Futtermittel, die Mais der Sorte 
MON 88017 x MON 810 enthalten, aus ihm bestehen 
oder aus ihm gewonnen werden, erforderlich zu sein. Um 
jedoch sicherzustellen, dass die Erzeugnisse nur im Rah­
men der mit diesem Beschluss erteilten Zulassung ver­
wendet werden, sollte die Kennzeichnung von Futtermit­
teln sowie von anderen Erzeugnissen als Lebensmittel 
und Futtermittel, die den GVO enthalten oder aus diesem 
bestehen und für die die Zulassung vorgeschrieben ist, 
auch einen klaren Hinweis darauf enthalten, dass die 
betreffenden Erzeugnisse nicht zum Anbau verwendet 
werden dürfen.
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(8) Der Zulassungsinhaber legt Jahresberichte über die 
Durchführung und die Ergebnisse der im Plan zur Über­
wachung auf Auswirkungen auf die Umwelt vorgesehe­
nen Tätigkeiten vor. Diese Ergebnisse sind vorzulegen in 
Übereinstimmung mit der Entscheidung 2009/770/EG 
der Kommission vom 13. Oktober 2009 zur Festlegung 
der Standardformulare für die Berichterstattung über die 
Überwachung der absichtlichen Freisetzung genetisch ver­
änderter Organismen in die Umwelt als Produkte oder in 
Produkten zum Zweck des Inverkehrbringens gemäß der 
Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 1 ). 

(9) Laut der Stellungnahme der EFSA sind keine spezifischen 
Bedingungen oder Einschränkungen für das Inverkehr­
bringen und/oder die Verwendung und Handhabung, ein­
schließlich Bestimmungen für die marktbegleitende Beob­
achtung, sowie keine spezifischen Bedingungen zum 
Schutz besonderer Ökosysteme/der Umwelt und/oder 
geografischer Gebiete gemäß Artikel 6 Absatz 5 Buch­
stabe e und Artikel 18 Absatz 5 Buchstabe e der Ver­
ordnung (EG) Nr. 1829/2003 gerechtfertigt. 

(10) Alle relevanten Informationen über die Zulassung der 
Erzeugnisse sollten gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
1829/2003 in das Gemeinschaftsregister genetisch ver­
änderter Lebensmittel und Futtermittel eingetragen wer­
den. 

(11) Artikel 4 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. September 2003 über die Rückverfolgbarkeit und 
Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen 
und über die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch ver­
änderten Organismen hergestellten Lebensmitteln und 
Futtermitteln sowie zur Änderung der Richtlinie 
2001/18/EG ( 2 ) legt die Anforderungen an die Kenn­
zeichnung von Erzeugnissen fest, die aus GVO bestehen 
oder GVO enthalten. 

(12) Dieser Beschluss ist gemäß Artikel 9 Absatz 1 und 
Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe c der Verordnung (EG) 
Nr. 1946/2003 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 15. Juli 2003 über grenzüberschreitende Ver­
bringungen genetisch veränderter Organismen ( 3 ) über 
die Informationsstelle für biologische Sicherheit den Ver­
tragsparteien des Protokolls von Cartagena über die bio­
logische Sicherheit zum Übereinkommen über die biolo­
gische Vielfalt zu melden. 

(13) Der Antragsteller wurde zu den in dem vorliegenden 
Beschluss vorgesehenen Maßnahmen konsultiert. 

(14) Der Ständige Ausschuss für die Lebensmittelkette und 
Tiergesundheit hat innerhalb der von seinem Vorsitz ge­
setzten Frist keine Stellungnahme abgegeben. 

(15) Auf seiner Tagung vom 29. Juni 2010 konnte der Rat 
keine Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit für oder 

gegen den Vorschlag erzielen. Der Rat erklärte, dass der 
Vorgang für ihn abgeschlossen sei. Es obliegt nun der 
Kommission, die Maßnahmen zu erlassen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Genetisch veränderter Organismus und spezifischer 
Erkennungsmarker 

Der im Anhang dieses Beschlusses unter Buchstabe b bezeich­
neten genetisch veränderten Maissorte (Zea mays L.) MON 
88017 x MON 810 wird gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
65/2004 der spezifische Erkennungsmarker MON-88Ø17-3 x 
MON-ØØ81Ø-6 zugewiesen. 

Artikel 2 

Zulassung 

Folgende Erzeugnisse werden für die Zwecke des Artikels 4 
Absatz 2 und des Artikels 16 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 1829/2003 gemäß den in diesem Beschluss genannten Be­
dingungen zugelassen: 

a) Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die MON-88Ø17-3 x 
MON-ØØ81Ø-6-Mais enthalten, aus diesem bestehen oder 
aus diesem gewonnen werden; 

b) Futtermittel, die MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6-Mais ent­
halten, aus diesem bestehen oder aus diesem gewonnen wer­
den; 

c) andere Erzeugnisse als Lebensmittel und Futtermittel, die 
MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6-Mais enthalten oder aus 
diesem bestehen, zu den gleichen Verwendungszwecken wie 
bei jeder anderen Maissorte, außer zum Anbau. 

Artikel 3 

Kennzeichnung 

(1) Für die Zwecke der Kennzeichnungsanforderungen ge­
mäß Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 25 Absatz 2 der Verord­
nung (EG) Nr. 1829/2003 sowie gemäß Artikel 4 Absatz 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 wird als „Bezeichnung des 
Organismus“ „Mais“ festgelegt. 

(2) Der Hinweis „nicht zum Anbau“ muss auf dem Etikett 
und in den Begleitdokumenten der in Artikel 2 Buchstaben b 
und c genannten Erzeugnisse, die die Maissorte MON-88Ø17-3 
x MON-ØØ81Ø-6 enthalten oder aus dieser bestehen, erschei­
nen. 

Artikel 4 

Überwachung auf Auswirkungen auf die Umwelt 

(1) Der Zulassungsinhaber stellt sicher, dass der Plan zur 
Überwachung auf Umweltauswirkungen gemäß Buchstabe h 
des Anhangs aufgestellt und umgesetzt wird.
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(2) Der Zulassungsinhaber legt der Kommission in Überein­
stimmung mit der Entscheidung 2009/770/EG Jahresberichte 
über die Durchführung und die Ergebnisse der im Über­
wachungsplan vorgesehenen Tätigkeiten vor. 

Artikel 5 

Gemeinschaftsregister 

Die im Anhang des vorliegenden Beschlusses genannten Infor­
mationen werden gemäß Artikel 28 der Verordnung (EG) Nr. 
1829/2003 in das Gemeinschaftsregister genetisch veränderter 
Lebensmittel und Futtermittel aufgenommen. 

Artikel 6 

Zulassungsinhaber 

Der Zulassungsinhaber ist: Monsanto Europe S.A., Belgien, im 
Namen der Monsanto Company, Vereinigte Staaten von Ame­
rika. 

Artikel 7 

Geltungsdauer 

Dieser Beschluss gilt 10 Jahre ab dem Datum seiner Bekannt­
gabe. 

Artikel 8 

Adressat 

Dieser Beschluss ist gerichtet an Monsanto Europe S.A., Avenue 
de Tervuren 270-272, 1150 Brüssel, Belgien. 

Brüssel, den 28. Juli 2010 

Für die Kommission 

John DALLI 
Mitglied der Kommission
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ANHANG 

a) Antragsteller und Zulassungsinhaber 

Name: Monsanto Europe S.A. 

Adresse: Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Brüssel, Belgien, 

im Namen von Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Vereinigte Staaten von 
Amerika. 

b) Bezeichnung und Spezifikation der Erzeugnisse 

1. Lebensmittel und Lebensmittelzutaten, die MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6-Mais enthalten, aus diesem bestehen 
oder aus diesem gewonnen werden; 

2. Futtermittel, die MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6-Mais enthalten, aus diesem bestehen oder aus diesem gewon­
nen werden; 

3. andere Erzeugnisse als Lebensmittel und Futtermittel, die MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6-Mais enthalten oder 
aus diesem bestehen, zu den gleichen Verwendungszwecken wie bei jeder anderen Maissorte, außer zum Anbau. 

Der genetisch veränderte Mais MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 gemäß dem Antrag entsteht durch Kreuzungen von 
Mais, der MON-88Ø17-3- und MON-ØØ81Ø-6-Ereignisse enthält. Er exprimiert das Cry3Bb1- und das Cry1Ab- 
Protein, die Schutz gegen bestimmte Coleoptera- bzw. Lepidoptera-Schädlinge gewähren, und das CP4-EPSPS-Protein, 
das Toleranz gegenüber dem Glyphosatherbizid verleiht. 

c) Kennzeichnung 

1. Für die Zwecke der spezifischen Kennzeichnungsanforderungen gemäß Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 25 Ab- 
satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 sowie gemäß Artikel 4 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 
wird als „Bezeichnung des Organismus“ „Mais“ festgelegt. 

2. Der Hinweis „nicht zum Anbau“ muss in der Kennzeichnung und in den Begleitpapieren der in Artikel 2 Buch­
staben b und c dieses Beschlusses genannten Erzeugnisse, die Mais der Sorte MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6 
enthalten oder aus ihm bestehen, erscheinen. 

d) Nachweisverfahren 

— Quantitative ereignisspezifische Methode auf Basis der Polymerase-Kettenreaktion in Echtzeit für die genetisch 
veränderten Maissorten MON-88Ø17-3 und MON-ØØ81Ø-6, validiert für MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6- 
Mais. 

— validiert an Saatgut durch das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 benannte gemeinschaftliche Referenz­
labor, Validierung veröffentlicht unter http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm; 

— Referenzmaterial: AOCS 0406-D (für MON-88Ø17-3), erhältlich bei American Oil Chemists Society unter der 
Internetadresse: http://www.aocs.org/tech/crm/, und ERM®-BF413 (für MON-ØØ81Ø-6), erhältlich bei der Ge­
meinsamen Forschungsstelle (GFS) der Europäischen Kommission, Institut für Referenzmaterialien und -messungen 
(IRMM), unter der Adresse: https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue 

e) Spezifischer Erkennungsmarker 

MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6. 

f) Informationen gemäß Anhang II des Protokolls von Cartagena über die biologische Sicherheit zum Über­
einkommen über die biologische Vielfalt 

Informationsstelle für biologische Sicherheit, Eintragskennung: siehe [zu ergänzen bei Bekanntgabe]. 

g) Bedingungen oder Einschränkungen für das Inverkehrbringen, die Verwendung oder die Handhabung der 
Erzeugnisse 

Nicht erforderlich. 

h) Überwachungsplan 

Plan zur Überwachung auf Auswirkungen auf die Umwelt gemäß Anhang VII der Richtlinie 2001/18/EG. 

[Link: im Internet veröffentlichter Plan] 

i) Anforderungen an die Überwachung nach Inverkehrbringen bei Verwendung der Lebensmittel zum mensch­
lichen Verzehr 

Nicht erforderlich. 

Hinweis: Die Links zu einschlägigen Unterlagen müssen möglicherweise im Laufe der Zeit geändert werden. Diese 
Änderungen werden der Öffentlichkeit über die Aktualisierung des Gemeinschaftsregisters genetisch veränderter Lebens­
mittel und Futtermittel zugänglich gemacht.
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